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Einleitung 
 
Ob Sie nun zum ersten oder wiederholten Mal versetzt werden, ein Auslandsumzug erfordert 
eine gezielte Planung, um die zusätzliche Belastung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Sie 
wollen wissen, wie Sie den Umzug am besten bewerkstelligen und welche Umzugsauslagen 
erstattet werden können. Diese Informationen sollen Ihnen hierbei ein nützlicher Ratgeber 
sein und Ihnen einige Tipps und Anregungen geben.  
Die Informationen können nicht den einzelnen Umzugsfall regeln; sie geben nur allgemeine 
Hinweise, sind weder Rechtsgrundlage noch gelten sie als Zusicherung im Sinne von § 38 
Verwaltungsverfahrensgesetz für eine Erstattung nach Art und Höhe.  Sie enthalten nur die 
zum Zeitpunkt des Ausdrucks geltenden Rechtsvorschriften.  Bis zu Ihrem angeordneten 
Dienstantritt am neuen Dienstort bzw. der Beendigung Ihres Umzuges eintretende Änderun-
gen der umzugskostenrechtlichen Bestimmungen, die eventuell Verbesserungen aber im Ein-
zelfall durchaus auch Verschlechterungen in der Abfindung bringen können, sind bei der Ab-
rechnung des Umzuges anzuwenden. 
 
Sollten Sie zusätzliche Fragen zu Ihrem Umzug haben, zögern Sie nicht, sich vertrauensvoll 
an Ihren Umzugssachbearbeiter zu wenden. Die Anschriften und Telefonnummern finden Sie 
im Anhang. 
 
 

Es wird auch um Verständnis dafür gebeten, dass die Mitarbeiter nur im Rah-
men der bestehenden Rechtsvorschriften Kostenerstattungen vornehmen dür-
fen. 
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I. UMZUG 

1. Voraussetzungen für die Gewährung der Umzugskostenvergütung 

Voraussetzung für Ihren Anspruch auf Umzugskostenvergütung (kurz: UKV) ist die schriftliche 
Umzugskostenzusage, die mit der Versetzungsverfügung oder getrennt hiervon erteilt werden 
kann. Ohne diese schriftliche Zusage sollten Sie im eigenen Interesse keine kostenrelevanten 
Umzugsvorbereitungen treffen.  
Denken Sie bitte daran, dass die einzelnen Erstattungen/Zahlungen jeweils nur auf schriftli-
chen Antrag erfolgen, Auslagen nachgewiesen werden müssen und der Dienstweg einzuhal-
ten ist. Ihre Anträge sollten Sie möglichst bald, spätestens aber vor Ablauf der auf Auslands-
umzüge anzuwendenden zweijährigen Ausschlussfrist gestellt haben, andernfalls ist eine Er-
stattung nicht mehr möglich.  

2. Umzugsvorbereitungen v o r Erhalt der schriftlichen Umzugskosten-
zusage 

- Vor Erhalt der schriftlichen Zusage der Umzugskostenvergütung, insbesondere dann, 

wenn mit einer kurzfristigen Versetzung zu rechnen ist, sollten Sie - ohne ein finanzielles 

Risiko einzugehen - mit folgenden Umzugsvorbereitungen beginnen: 

- Denken Sie rechtzeitig an das Aussondern unbrauchbarer Gegenstände und an die 

nächste Sperrmüllabfuhr! 

- Prüfen Sie, ob Ihre Hausratversicherung (HRV) ausreichenden Deckungsschutz hat und 

auch im Ausland gültig ist! 

- Haben Sie bereits eine Adressenliste über alle Institutionen und Personen gefertigt, die 

bei einer Versetzung zu benachrichtigen sind? Welche Mitgliedschaften sollten gekündigt 

werden? 

- Unabhängig davon, ob Sie eine Inventarliste mit Wertangaben für die Transportversiche-

rung benötigen, empfiehlt es sich, eine Inventarliste zu erstellen. Die in dieser Inventarlis-

te enthaltenen Angaben dienen neben anderen Unterlagen bei Geltendmachung von ver-

sicherungsmäßig nicht gedeckten Ersatzleistungen für Schäden bei politischen oder mili-

tärischen Unruhen, Kernenergieunfällen, Naturkatastrophen o.ä. der Feststellung und 

Bewertung des entstandenen Schadensumfangs. Auch bei Abwicklung eines Schadenfal-

les mit der Versicherungsgesellschaft kann die Liste von Nutzen sein. Machen Sie Fotos 
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von besonders wertvollen Gegenständen und verwahren Sie diese, wie auch Kaufbelege 

für größere Anschaffungen, in Ihrer Dokumentensammlung, ggf. in einem Banksafe. 

 
Steht Ihnen kurzfristig eine Versetzung bevor, sollten Sie, soweit Ihr Umzug nach den Rah-
menverträgen für Auslandsumzüge abzurechnen ist, ein Rahmenvertragsangebot, bei einem 
Umzug, der nicht unter die Regelung der Rahmenverträge fällt, vorab mindestens zwei Spedi-
tionsangebote unabhängig voneinander einholen, wobei jedes Unternehmen, das zu einem 
Kostenvoranschlag aufgefordert wird, zur Offenlegung einer etwaigen Kartellmitgliedschaft zu 
verpflichten ist. 

3. Umzugsvorbereitungen n a c h Erhalt der schriftlichen Umzugs-
kostenzusage 

Sobald Sie die Versetzungsverfügung mit der schriftlichen Umzugskostenzusage erhalten ha-
ben, sollten Sie die diesen Informationen beigefügten Richtlinien des Auswärtigen Amtes für 
die Vergabe und Abrechnung von Auslandsumzügen (RLAU) und die für die Erstattung der 
Transportversicherungskosten bei Auslandsumzügen (RLTV) aufmerksam durchlesen. Sie 
enthalten wichtige Informationen für Ihren bevorstehenden Umzug. 
Sodann können Sie konkret mit Ihren Umzugsvorbereitungen beginnen: 
 
 

- Setzen Sie sich mit der Bundeswehrverwaltungsstelle oder mit Ihrer zukünftigen Dienst-

stelle am neuen Dienstort in Verbindung, um die Wohnungssituation zu erkunden und 

weitere für Sie notwendige Informationen zu erhalten. 

- Klären Sie, ob bestimmte Einfuhrvorschriften im Gastland zu beachten sind, ob Sie Ge-

genstände, wie z.B. Waffen, Antiquitäten, Teppiche etc. überhaupt ein- und ausführen 

dürfen, welche Impf- oder Quarantänevorschriften für Haustiere gelten, welche Stromver-

hältnisse am neuen Wohnort herrschen, wie sich die Kindergarten- oder Schulsituation 

darstellt. 

- Falls Ihnen am ausländischen Wohnort eine voll oder teilweise ausgestattete Dienstwoh-

nung zugewiesen wird, prüfen Sie, welche Gegenstände nicht mitgenommen werden kön-

nen. 

- Soweit noch nicht geschehen, lassen Sie Ihr Umzugsgut jetzt durch einen bzw. zwei Spe-

diteuren Ihrer Wahl besichtigen (bei Umzügen vom Inland in das Ausland). Bei Umzügen, 

die nach den Rahmenverträgen für Auslandsumzüge abzurechnen sind, genügt die Vor-

lage eines Kostenvoranschlags mit Umzugsliste und der Erklärung nach Nr. 7 RLAU (s. 

Anhang ). Überprüfen Sie die Volumenangaben des Spediteurs in der Umzugsgutliste ge-

nau und unterschreiben Sie diese dann mit Datum! 
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Bei Umzügen, die nicht nach den Rahmenverträgen abgerechnet werden, sind mindestens 
zwei Kostenvoranschläge von Spediteuren Ihrer Wahl vorzulegen. Neben den Angeboten ört-
licher können auch Angebote deutscher Spediteure eingereicht werden. Auch auf Strecken, 
die nicht ausdrücklich durch die Rahmenverträge erfasst sind, kann der Spediteur ein Angebot 
nach Rahmenvertrag erstellen. Bei Umzügen innerhalb Europas, die höher als nach Rahmen-
vertrag angeboten werden, weil nicht in oder aus der Wohnung im Inland umgezogen wird, 
holt die abrechnende Stelle von Amts wegen Vergleichsangebote ein. 
Die Kostenvoranschläge müssen von den Spediteuren unabhängig voneinander und ohne 
gegenseitige Kenntnis erstellt werden. Angebote von Unternehmen der Mutter- und Tochter-
gesellschaften oder von solchen, die demselben Kartell angehören, gelten aus kartellrechtli-
cher Sicht nicht als unabhängig. Deshalb ist jedes Unternehmen, das zu einem Kostenvoran-
schlag aufgefordert wird, zur Offenlegung einer etwaigen Kartellmitgliedschaft oder der Be-
nennung der Mutter- oder Tochtergesellschaft zu verpflichten. Bestätigen Sie dies mit der von 
Ihnen unterschriebenen Erklärung nach Nr. 7 RLAU.  Die Vorlage von Konkurrenzangeboten 
durch denselben Spediteur weisen Sie bitte als unzulässig zurück, auch wenn der Spediteur 
glaubt, Ihnen damit einen Liebesdienst zu erweisen. Unentgeltliche Leistungen des Spedi-
teurs haben Sie gegenüber der abrechnenden Stelle anzugeben.  
Die Volumenschätzung des Spediteurs darf sich nur auf die bei Besichtigung des Umzugsgu-
tes tatsächlich vorhandenen Gegenstände beziehen, nicht aber auf evtl. später zu tätigende 
Neukäufe. Letztere sind in einer gesonderten Liste mit Angabe des Volumens detailliert aufzu-
führen und durch Lieferaufträge/Kaufrechnungen in Kopie nachzuweisen. Weisen Sie die 
Spediteure darauf hin, dass die Kostenvoranschläge den Richtlinien des Auswärtigen Amtes 
(RLAU) bzw. den Rahmenverträgen entsprechen müssen. 
 

- Denken Sie rechtzeitig an den Abschluss einer Transportversicherung für Ihr Umzugsgut 

und Reisegepäck. Falls Sie dieser Ihre Hausratversicherungssumme zugrunde legen, be-

nötigt die abrechnende Stelle für die Abrechnung eine Kopie der Police Ihrer bestehenden 

Hausrat- und ggf. Spezialversicherung sowie der letzten Beitragsquittung oder eine Bestä-

tigung des Versicherers als Nachweis, dass diese noch gültig ist. Nähere Einzelheiten 

entnehmen Sie bitte den Ausführungen der RLTV, die ebenfalls dieser Broschüre beige-

fügt ist. 

- Anschriften der Versicherungsgesellschaften und Maklerfirmen, die die RLTV anwenden, 

finden Sie in der Anlage A zu den RLTV. 

- Umzugsreisen im eigenen PKW sind durch die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung abge-

deckt und bedürfen keiner separaten Transportversicherung.  

- Notwendige Impfungen lassen Sie bitte rechtzeitig vornehmen, die Kosten werden im 

Rahmen der Reisekostenabrechnung erstattet, wenn der Aufnahmestaat diese Impfungen 

zwingend vorgeschrieben hat. Impfkosten für Ihr Haustier sind leider nicht erstattungsfä-

hig. 
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- Sobald Sie alle Kostenvoranschläge für den Transport Ihres Umzugsgutes erhalten ha-

ben, legen Sie diese mit der erforderlichen Erklärung nach Nr. 7 RLAU der abrechnenden 

Stelle vor. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass der Kostenvoranschlag/die Kostenvoran-

schläge so früh wie möglich eingereicht werden, damit rechtzeitig vor Ihrer Auftragsertei-

lung an den Spediteur eine Kostenprüfung erfolgen kann. Erscheinen die Kostenvoran-

schläge als zu hoch, muss für die amtliche Einholung eines Vergleichsangebots oder das 

amtliche Nachmessen des Umzugsgutes genügend Zeit bleiben. Bei Vorlage eines Ange-

bots nach Rahmenvertrag wird auf die Vorlage eines Vergleichsangebots verzichtet. Das 

schließt ein amtliches Nachmessen von Umzugsgut nicht aus. 

- Warten Sie mit der Auftragsvergabe an den Spediteur Ihrer Wahl bis Sie den Auswertebe-

scheid erhalten haben, damit Sie wissen, welche Beförderungsauslagen als erstattungs-

fähig anerkannt worden sind.  

- Machen Sie möglichst die Richtlinien des Auswärtigen Amtes (RLAU) und ggf. die Rah-

menverträge für Auslandsumzüge zum Bestandteil des Beförderungsvertrages.  

- Damit der Spediteur einen Abschlag auf seine Spediteurleistung erhalten kann, sobald er 

das Umzugsgut zur Beförderung übernommen hat, können Sie sofort nach Auftragsertei-

lung die Erklärung nach Nr. 15.1 RLAU (s. Anhang) abgeben.  

- Abschläge, die Sie auf Beförderungsauslagen erhalten haben, sind in angemessener Frist 

- möglichst innerhalb von 3 Monaten - mit der abrechnenden Stelle abzurechnen. 

- Abschläge, für die nach angemessener Zeit kein vollständiger abschließender Antrag  zur 

Abwicklung von Ihnen gestellt wurde, werden von Ihnen zurückgefordert. Wenn der An-

trag nicht innerhalb der unter Nr. 1 genannten Zweijahresfrist von Ihnen vorgelegt wird, 

kann eine Erstattung nicht mehr gewährt werden, gleichwohl ist der Abschlag von Ihnen 

zurückzufordern. 

- Überprüfen Sie Ihr Umzugsgut unmittelbar nach dessen Eintreffen auf mögliche Trans-

portschäden und unterrichten Sie ggf. sofort Ihre Versicherungsgesellschaft. Wie Sie sich 

im Schadenfall verhalten sollten, ist in Nr. 9 ff. RLTV beschrieben. 

- Rechnungen der Spediteure müssen sofort überprüft und – soweit der Umzugsauftrag 

ordnungsgemäß erfüllt ist - mit der Anerkennung nach Nr. 10 RLAU (Antrag auf Erstattung 

der Beförderungsauslagen für das Umzugsgut (s. Anhang)   und sämtlichen Belegen der 

abrechnenden Stelle vorgelegt werden. 
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Weitere Tipps: 
Kinder von Kindergarten und Schule rechtzeitig abmelden und sobald wie möglich am neuen 
Wohnort anmelden, 

- Abmeldung bei der Meldebehörde und Bescheinigung aufbewahren, 

- PKW abmelden, 

- Versorgungsbetriebe (Wasser, Strom, Gas) verständigen und jeweiligen Zählerstand ab-

lesen (lassen), 

- Telefonanbieterrechtzeitig informieren, 

- Rundfunk- und Fernsehgebührenstelle (GEZ) schriftlich benachrichtigen, 

- Zeitungen und Zeitschriften ab- oder umbestellen, 

- beim Postamt Nachsendeantrag stellen, 

- Finanzamt und Bank informieren, 

- Mitgliedschaften in Vereinen und Versicherungen überprüfen, 

- Bestätigung über Schadenfreiheitsrabatt bei Ihrem Autohaftpflichtversicherer anfordern 

und im Reisegepäck mitnehmen, 

- Passbilder sollten für alle Familienangehörigen, die an der Umzugsreise teilnehmen, in 

ausreichender Zahl bereitgehalten werden. 

 
... und hier noch ein Tipp bei Rückversetzung ins Inland: 
Im Umzugseifer wird leicht übersehen, dass bei Rückversetzung ins Inland alkoholische Er-
zeugnisse und Tabakwaren nicht zum zollfreien Übersiedlungsgut gehören. Entsprechende 
Zolleingangsabgaben sind nicht erstattungsfähig.  
Bei Rückkehr aus dem Ausland ist für Personenkraftfahrzeuge und Motorräder die Frage zu 
klären, ob bei der Einfuhr des Fahrzeugs ins Inland die Umsatzsteuer entrichtet werden muss 
(zuständiges Finanzamt), die jedoch nicht erstattungsfähig ist. 
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4. Beförderungsauslagen 

4.1. Besonderheiten bei eingeschränkter Zusage der UKV gemäß § 17 AUV: 

Bei einer Auslandsverwendung von bis zu acht Monaten werden die Beförderungsauslagen 
für bis zu 100 kg Umzugsgut für jede zur häuslichen Gemeinschaft gehörende Person erstat-
tet, die an der Umzugsreise teilnimmt. 
Bei einer Auslandsverwendung von mehr als acht Monaten bis weniger als zwei Jahre werden 
die Beförderungsauslagen für bis zu 200 kg Umzugsgut für jede zur häuslichen Gemeinschaft 
gehörende Person erstattet, die an der Umzugsreise teilnimmt. 
Zum Umzugsgut gehören im Rahmen der Gewichtsgrenzen Einrichtungsgegenstände und in 
angemessenem Umfang auch andere bewegliche Gegenstände, die sich am Tage vor dem 
Einladen des Umzugsgutes in Ihrem Besitz befunden haben. Ein Personenkraftfahrzeug ge-
hört grundsätzlich nicht zum Umzugsgut. Statt dessen wird die notwendige Garagenmiete er-
stattet. 
Ausnahme:   
Die Mitnahme des Personenkraftfahrzeugs liegt im dienstlichen Interesse und die oberste 
Dienstbehörde hat die Übernahme der Beförderungsauslagen zugelassen. 
Hierzu ist in jedem Einzelfall von dem Berechtigten ein schriftlicher Antrag mit einer schlüssi-
gen Begründung und einer Kopie der Personalverfügung auf dem Dienstweg  über die per-
sonalbearbeitende Stelle beim Bundesministerium der Verteidigung zu stellen. 
 
Hinweis zum Pkw: 

Führen Sie die Umzugsreise im eigenen Pkw durch, erhalten Sie Wegstrecken-
entschädigung nach § 5 Abs. 1 Satz Bundesreisekostengesetz ohne Begren-
zung auf den Höchstbetrag. 

 

4.2. In der Wohnung gehaltene Haustiere 

Erkundigen Sie sich rechtzeitig vor der Einreise nach den Einfuhrvorschriften für Tiere im 
Gastland. 
 

Bei eingeschränkter Zusage nach § 17 AUV (dies sind alle Umzüge mit einer 
Dauer von mindestens drei Monaten bis unter zwei Jahren) ist die 
Übernahme der Kosten für den Transport eines Haustieres nicht vorgesehen. 



7 

4.3. Vorräte 

Bestehen im Gastland besondere Versorgungsschwierigkeiten, können Sie Ihrem Umzugsgut 
auch Vorräte für Ihren persönlichen Gebrauch beifügen, denn gegen eine angemessene Vor-
ratshaltung ist umzugskostenrechtlich nichts einzuwenden (innerhalb der vorher genannten 
Gewichtsgrenzen!). 

4.4. Beiladungen 

Nicht zu Ihrem Umzugsgut gehören Beiladungen für Dritte, Handelsware, Baumaterialien und 
Gegenstände, die weder in der vorherigen noch in der neuen Wohnung benutzt wur-
den/werden. 
Beiladungen sind zwar grundsätzlich zulässig, sofern es sich um solche von Amtsangehörigen 
handelt, müssen aber gesondert angegeben und in Rechnung gestellt werden. Weisen Sie 
den Spediteur schon bei der Auftragsvergabe auf dieses Erfordernis hin. Handeln Sie nach 
dem Motto: Freundschaftsdienste ja, aber nur gegen Bezahlung. Auch amtliche Beiladungen 
müssen gesondert in Rechnung gestellt werden, da diese nicht aus Umzugskostenmitteln be-
zahlt werden dürfen. 

4.5. Transportversicherung: 

Natürlich wünschen Sie sich, dass Ihr Umzugsgut und Ihr Reisegepäck unversehrt in der neu-
en Wohnung ankommen. Zur Abdeckung des Transportrisikos sollten Sie daher eine Trans-
portversicherung bei einem Versicherungsunternehmen Ihrer Wahl abschließen. Die Prämien, 
die als angemessen gelten und einen ausreichenden Versicherungsschutz darstellen und die 
entsprechenden Versicherungsgesellschaften entnehmen Sie bitte den RLTV. 

• Ohne Versicherungsnachweis wird eine Versicherungssumme bis zu EUR 4.000,00 je 
angefangene 5 cbm (= 1 MWM) anerkannt. 

• Haben Ihr Umzugsgut und Reisegepäck aber einen höheren Wert, kann nach Vorlage ei-
ner Einzelwertaufstellung (Inventarliste mit Wertangaben) die Versicherungssumme bis 
zur doppelten Höhe anerkannt werden, d.h. bis zu EUR 8.000,00  je angefangene 5 cbm. 

• Den Wert Ihres Umzugsgutes und Reisegepäcks können Sie auch durch Vorlage einer 
Hausratversicherungs- (HRV) und ggf. einer Spezialversicherungspolice sowie der 
Quittungsbelege über Neukäufe, die Sie unmittelbar für den Umzug bzw. innerhalb von  
3 Monaten nach Bezug der neuen Wohnung bestellt haben, nachweisen. Vergessen Sie 
dabei nicht, den Beleg über die letzte Prämienzahlung oder eine Bescheinigung Ihres 
Versicherers über den Bestand der HRV beizufügen. Wenn Sie die Transportversicherung 
beantragen, muss die HRV in Kraft und der Beitrag hierfür bezahlt sein. Eine HRV, die er-
kennbar nur zum Zwecke eines erhöhten Transportversicherungsschutzes abgeschlossen 
wurde, kann nicht anerkannt werden. 

 



8 

4.6. Auslagen für das Beibehalten der Wohnung im Inland nach § 17 AUV: 

Während Ihrer Verwendung im Ausland werden Sie in der Regel die bisherige Wohnung im In-
land beibehalten.  
 
Sie können auf Antrag die Auslagen für das Beibehalten der Wohnung im Inland erhalten. 
 
Umfang: 

• wird die Wohnung auf Grund der dienstlichen Maßnahme nicht bewohnt, werden Ihnen 
die Kaltmiete und die verbrauchsunabhängigen Nebenkosten (nach Vorlage Nebenkos-
tenabrechnung) erstattet 

• wird die Wohnung während Ihrer Verwendung noch genutzt (z.B. durch Kinder, Schwie-
germutter, etc.) erfolgt die Abrechnung anteilig nach der Personenzahl 

 
Reichen Sie den Antrag vor Ihrer Verwendung ein, werden für die vollen Monate Ihrer Ver-
wendung monatlich Abschläge gezahlt. 
 
Eigenheim: 
Haben Sie ein Eigenheim bzw. eine Eigentumswohnung wird die ortsübliche Miete von der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ermittelt. Dazu reichen Sie bitte folgenden Unterlagen 
mit dem Antrag ein: 

• Grundrissplan 

• Lageplan 

• Wohnflächenberechnung 

• Baubeschreibung und Baujahr 

• Angaben über die Beschaffenheit (Fenster, Türen, Balkon, Loggia, Terrasse, Keller, 
Dachboden, Wärme- bzw. Lärmschutz, Rollläden, Garage) 

• Ausstattung (Heizungsart, Warmwasserversorgung, Küchen- und Badausstattung,   Bö-
den, Wandfliesen, Armaturen, Einbauschränke) 

• Angabe des Landkreises, in dem sich Ihre Wohnung befindet 
 
Wichtig: 
Haben Sie Anspruch auf Auslandstrennungsgeld und Aufwandsentschädigung 
nach den Richtlinien über die Gewährung einer Aufwandsentschädigung an 
Bundesbeamte (und Soldaten) in Fällen dienstlich veranlasster doppelter 
Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, 
im Ausland und vom Ausland ins Inland werden Auslagen für das Beibehalten 
der Wohnung im Inland nicht gewährt ! 
Dies ist z.B. dann der Fall, wenn Ihre Ehefrau im Inland verbleibt. 
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Alternativ: 
Anstelle der Auslagen für das Beibehalten der Wohnung können auch die notwendigen Aus-
lagen für das Unterstellen des Umzugsgutes erstattet werden. 

5. Erstattung der notwendigen Garagenmiete: 

Ihnen kann die notwendige Garagenmiete für ein am bisherigen Dienst- oder Wohnort zurück-
gelassenes Personenkraftfahrzeug erstattet werden, sofern weder das Personenkraftfahrzeug 
noch die Garage anderweitig genutzt werden. 
Dies wird regelmäßig eine Garage sein, die Sie zu dem Zweck anmieten, um Ihren Pkw dort 
während der Verwendung im Ausland unterzustellen. 

6. Pauschvergütung, Ausstattungsbeitrag, Beitrag zum Beschaffen kli-
mabedingter Kleidung 

6.1. Allgemein 

Diese pauschalierten Beträge richten sich grundsätzlich nach der Dienststellung, Besoldungs-
gruppe und dem Familienstand bei Dienstantritt am neuen Dienstort. Die Höhe der Pausch-
vergütung, und des Ausstattungsbeitrages hängt auch davon ab, ob Sie eine möblierte oder 
eine Leerraumwohnung beziehen. Beiträge zum Beschaffen von klimabedingter Kleidung 
werden in Abhängigkeit des Endgrundgehalts eines A 13-Beamten einheitlich in bestimmten 
Prozentsätzen gezahlt, je nach dem, ob es sich um Winter- oder Tropenkleidung handelt. Bei 
Versetzungen innerhalb der EU gelten besondere Regelungen. 
 
Bereits zum Zeitpunkt, an dem Ihnen die Zusage der UKV schriftlich erteilt wird, entsteht ein 
Anspruch auf Pauschvergütung, Ausstattungsbeitrag und Beitrag zum Beschaffen von klima-
bedingter Kleidung. All dies wird jedoch unter Vorbehalt gezahlt. Zuviel erhaltene Beträge 
müssen zurückgezahlt werden, wenn der Umzug anders als angegeben oder gar nicht durch-
geführt wird. 
 
Die Beiträge beantragen Sie mit dem Formblatt „Antrag auf Gewährung von 

• Pauschvergütung nach § 10 Auslandsumzugskostenverordnung (AUV) 

• Klimabedingter Kleidung nach § 11 AUV 

• Ausstattungsbeitrag nach § 12 AUV (s. Anhang).“ 



10 

6.2. Pauschvergütung bei eingeschränkter Zusage nach § 17 AUV 

Für Ihre sonstigen Umzugsauslagen, wie Wohnungsrenovierung, neue Fenstervorhänge, 
Trinkgelder für die Packer, Änderung von Beleuchtungskörpern, Stecker, Adapter, Elektroka-
bel, Glühbirnen, Wasserenthärter für die Geschirrspülmaschine, Rundfunk- und Fernsehan-
tennen, notwendige Kabel und Pkw, Umschreiben von Personalausweisen, neue Passbilder, 
Umrüstungen an Pkws, neue Mülleimer, Telefonate und Zeitungsanzeigen zur Wohnungssu-
che, Telefon- und Fernschreibgebühren für Umzugsangelegenheiten erhalten Sie eine 
Pauschvergütung. 
Nach § 14 Abs. 7 des Bundesumzugskostengesetzes (BUKG) kann die oberste Dienstbehör-
de die Umzugskostenvergütung allgemein oder im Einzelfall ermäßigen, soweit besondere 
Verhältnisse es rechtfertigen. Das BMVg hat von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und 
angeordnet, dass die Pauschvergütung nach § 17 Abs. 1 Nr. 1g und 2g anlässlich einer Aus-
landsverwendung nur einmal zu zahlen ist. 
 
Diese einmalige Zahlung ist sowohl für den Hin- als auch für den Rückumzug 
bestimmt.  

 

Tabelle für Umzüge bis 8 Monaten Dauer (§ 17 Abs. 1 Nr. 1g AUV) 

Besoldungs-/ 

Vergütungs- 

gruppen 

Verheiratete und Gleichgestellte,

die am neuen Dienstort keine 

Wohnung einrichten 

Ledige, die am 

neuen Dienstort keine 

Wohnung einrichten 

1 2 3 

B3 - B 11, C4 
übertarifl. 

Angestellte 
134,56 € 44,85 € 

B1 – B2, A 13- A16,  
C1 - C3 

BAT IIb - I 
113,38 € 37,80 € 

A9 - A 12 
BAT Vb - III 

100,68 € 33,56 € 

A1 - A8 

BAT X - Vc 
95,04 € 

31,68 € 
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Tabelle für Umzüge mit mehr als acht Monaten bis weniger als zwei Jahren Dauer (§ 17 Abs. 1 

Nr. 2g AUV) 

Besoldungs-/ 

Vergütungs- 

gruppen 

Verheiratete und Gleichgestellte, 

die am neuen Dienstort keine 

Wohnung einrichten 

Ledige, die am 

neuen Dienstort keine 

Wohnung einrichten 

1 2 3 

B3 - B 11, C4 
übertarifl. 

Angestellte 
269,11 € 89,70 € 

B1 - B2 
A13 - A16 
C1 - C3 

BAT IIb - I 

226,77 € 75,59 € 

A9 - A 12 
BAT Vb - III 

201,36 € 67,12 € 

A1 - A8 
BAT X - Vc 

190,07 € 63,36 € 

 

6.3. Beitrag zum Beschaffen klimabedingter Kleidung (§ 11 AUV) 

Bei der ersten Verwendung an einem Auslandsdienstort mit einem vom mitteleuropäischen 
erheblich abweichenden Klima erhalten Sie für sich und Ihre mit an den Auslandsdienstort ü-
bersiedelnden Familienangehörigen einen Beitrag zum Beschaffen klimabedingter Kleidung. 
Bei einer neuen Verwendung an einem solchen Auslandsdienstort wird der Beitrag gezahlt, 
wenn Sie während der letzten drei Jahre nicht an einem solchen Dienstort Auslandsdienstbe-
züge oder entsprechende Bezüge einer zwischen- oder überstaatlichen Organisation erhalten 
haben oder am neuen Dienstort entgegengesetzte Klimaverhältnisse herrschen. Haben Sie in 
den letzten 3 Jahren einen ermäßigten Beitrag erhalten, reduziert sich der neue Beitrag ent-
sprechend. Tropenkleidung für Kinder wird nicht bezuschusst. 
Die Auslandsdienstorte, für die ein Beitrag zum Beschaffen klimabedingter Kleidung gewährt 
wird, können Sie bei Ihrer abrechnenden Dienststelle erfragen. 
 
 
Dienstorte mit extrem niedrigen Temperaturen: 
Sie erhalten 784,12 € sowie für Ihren Ehegatten 784,12 € und für jedes Kind, das mit umzieht, 
392,12 €. 
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Dienstorte mit extrem hohen Temperaturen: 
Sie erhalten 392,06 € sowie für Ihren Ehegatten 392,06 €. 
 

Wird klimabedingte Kleidung für den Berechtigten von Amts wegen bereitge-
stellt, ist der Betrag um 25 von Hundert zu kürzen. 

 
Besonderheit bei eingeschränkter Zusage nach § 17 Abs.1 Nr. 1u. 2 h AUV: 

• Der Beitrag für klimabedingte Kleidung beträgt bei eingeschränkter Zusage bis acht Mo-
nate Verwendungsdauer 20 vom Hundert des Beitrags zum Beschaffen klimabedingter 
Kleidung  mit der Maßgabe, dass der Beitrag für den Berechtigten selbst bis zur Hälfte 
des Betrages nach § 11 AUV gezahlt wird. 

• Bei einer Auslandsverwendung von mehr als acht Monaten bis unter zwei Jahren be-
trägt der Beitrag 40 vom Hundert des Beitrags zum Beschaffen klimabedingter Kleidung (§ 
11 AUV) mit der Maßgabe, dass der Beitrag für den Berechtigten selbst in voller Höhe 
nach § 11 AUV gezahlt wird.   

6.4. Ausstattungsbeitrag nach § 17 Abs. 1 Nr. 1u. 2g AUV 

Ziehen Sie das erste Mal ins Ausland um oder haben Sie während der letzten drei Jahre keine 
Auslandsdienstbezüge oder entsprechende Bezüge einer zwischen- oder überstaatlichen Or-
ganisation erhalten, wird Ihnen ein Ausstattungsbeitrag in Abhängigkeit vom Auslandszu-
schlag nach Stufe 5 gewährt. 
Bei erneutem Umzug in ein EU-Land wird kein neuer Ausstattungsbeitrag gezahlt, wenn be-
reits anlässlich einer Verwendung in einem Land der Europäischen Union mit uneinge-
schränkter Zusage Umzugskostenvergütung (UKV) ein Beitrag gewährt wurde. 
Der Ausstattungsbeitrag ist unter Anrechnung der bei den vorausgegangenen Umzügen ge-
zahlten Beiträge zu zahlen, wenn bereits anlässlich von Verwendungen in einem Land der Eu-
ropäischen Union mit eingeschränkter Zusage der UKV Beiträge gewährt wurden. 
 

Für die Höhe des Ausstattungsbeitrages sind im Wesentlichen maßgebend: 

• die Dotierung Ihres Auslandsdienstpostens 

• Ihr Familienstand am Tage des Dienstantritts am neuen Dienstort, 

• die Zahl der Kinder, für die Auslandskinderzuschlag zusteht, 

• ob Sie evtl. eine andere berücksichtigungsfähige Person mit in Ihre ausländische Woh-
nung nehmen,  

• ob Sie spätestens ein Jahr nach dem Tage des Dienstantritts eine Wohnung am neuen 
Dienstort einrichten. 
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Wenn Sie eine Gemeinschaftsunterkunft beziehen, erhalten Sie keinen Ausstat-
tungsbeitrag ! 

 
Diese einmalige Zahlung ist sowohl für den Hin- als auch für den Rückumzug 
bestimmt. 

 

Tabelle für Umzüge bis 8 Monaten Dauer (§ 17 Abs. 1 Nr. 1g) 

Besoldungsgruppe 

BBesG 

Vergütungsgruppe 

BAT 

Berechtigte, die am neuen Dienstort keine 

Wohnung einrichten 

  Verheiratete, Ehegat-

te zieht mit um 

- Verheiratete, deren 

Ehegatte nicht umzieht

- Ledige 

1 2 3 4 

A 2 - A 8 X  - Vc 151,55 € 121,24 € 

A 9 Vb/Va 171,76 € 137,41 € 

A 10 IV b 187,79 € 150,23 € 

A 11 IV a 201,16 € 160,93 € 

A 12 III 219,89 € 175,91 € 

A 13 II b/II a 237,08 € 189,67 € 

A 14 I b 254,33 € 203,47 € 

A 15 I a 280,97 € 224,78 € 

A 16 I 296,41 € 237,13 € 

B1 - B 2 - 296,41 € 237,13 € 

B 3 – B 11 - 300,50 € 240,44 € 



14 

Tabelle für Umzüge mit mehr als acht Monaten bis weniger als zwei Jahren Dauer (§ 17 Abs. 1 

Nr. 2g): 

Besoldungsgrup-

pe 

BBesG 

Vergütungsgrup-

pe 

BAT 

Berechtigte, die am neuen Dienstort 

keine Wohnung einrichten 

  Verheiratete, Ehegat-

te zieht mit um 

-Verheiratete, deren E-

hegatte nicht mit um-

zieht; 

- Ledige 

1 2 3 4 

A1 - A 8 X  - Vc 606,20 € 484,96 € 

A 9 Vb/Va 687,04 € 549,64 € 

A 10 IV b 751,16 € 600,92 € 

A 11 IV a 804,64 € 643,72 € 

A 12 III 879,56 € 703,64 € 

A 13 II b/II a 948,32 € 758,68 € 

A 14 I b 1017,32 € 813,88 € 

A 15 I a 1123,88 € 899,12 € 

A 16 I 1185,64 € 948,52 € 

B1 - B 2 - 1185,64 € 948,52 € 

B 3 – B 11 - 1202,00 € 961,76 € 
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7. Umzugsreise: 

7.1. Allgemein 

Die Einheit der Familie kann auch während der Umzugsreise gewahrt bleiben. Für die zur 
häuslichen Gemeinschaft gehörenden Personen (also neben Ehegatten und Kindern insbe-
sondere Pflegekinder und unterstützungsbedürftige Eltern) werden grundsätzlich die gleichen 
Fahrkosten erstattet wie für Sie selbst. 
 
Für Hausangestellte werden jedoch höchstens die Reisekosten wie bei einer Dienstreise ei-
nes Berechtigten der Besoldungsgruppe A 6 erstattet. 
Eine Umzugsreise der Familienangehörigen liegt nur dann vor, wenn diese mit dem Ziel des 
nicht nur vorübergehenden Aufenthaltes an den neuen Dienstort reisen.  
Ihre Familienangehörigen müssen die Umzugsreise grundsätzlich mit Ihnen gemeinsam 
durchführen. 
 
In der Praxis bedeutet dies: 

7.2. Bei Eisenbahnfahrten 

Ihnen steht für Reisen in die meisten westeuropäischen Länder die 2. Klasse zu. Der Preis-
nachlass des Großkundenabonnements ist zu nutzen. Mehrkosten sind nicht erstattungsfähig. 

7.3. Bei Schiffsreisen (in das bzw. im Ausland) 

Für alle Berechtigten ist eine 2-Bett-Kabine im Zwischen- oder Oberdeck (2. Klasse) erstat-
tungsfähig. 

7.4. Bei Flugreisen 

Es besteht die Möglichkeit für Soldaten und Zivilbedienstete, die benötigten Flüge für die Um-
zugs- und Wohnungsbesichtigungsreise beim Bundesamt für Wehrverwaltung (BAWV) Refe-
rat PS 9 – Flugbuchung – zu beantragen. 
Für alle Reisen, deren Beginn, Bewilligung und Abrechnung in Deutschland erfolgt können Sie 
einen ausgefüllten Flugbuchungsantrag, welchen Sie zum einen im Anhang, zum anderen in 
der Formulardatenbank der Bundeswehr (Bw-2785) finden, zusammen mit Ihrer Versetzungs-, 
Kommandierungs- oder Abordnungsverfügung an das BAWV PS 9 Flugbuchung schicken. 
Die Vorlage der Personalverfügung ist unbedingt notwendig; eine Flugbuchung kann sonst 
nicht erfolgen! 
Die entsprechende Adresse bzw. Faxnummer finden Sie auf dem Antragsformular. Sie kön-
nen den Antrag auch per Lotus Notes bzw. E-Mail an die dort aufgeführten Adressen versen-
den. 
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Liegen die Zuständigkeiten bzw. der Beginn der Reise im Ausland und ist Ihrer ausländischen 
Dienststelle eine Bundeswehrverwaltungsstelle angeschlossen, dann wenden Sie sich bitte an 
diese. Ist dies nicht der Fall, so ist ebenfalls das BAWV PS 9 Flugbuchung für Sie zuständig. 
 
Soweit Sie diesen Service nicht in Anspruch nehmen und den Flug selbst bu-
chen, werden Ihnen maximal die Kosten erstattet, die angefallen wären, wenn 
die Flugbuchung über BAWV PS 9 erfolgt wäre. 

 
Mit dem Flugbuchungsantrag haben Sie gleichzeitig die Möglichkeit, den Transport von unbe-
gleitetem Luftfrachtgepäck zu beantragen. Folgende Gewichtsgrenzen sind dabei zu beach-
ten: 

• 200 kg für Sie 

• 100 kg für Ihre/n Ehepartner/in 

• 50 kg für jede weitere zum Haushalt gehörende Person (z. B. Kinder) 
 
Alle Informationen über den gebuchten Flug bzw. zum Transport Ihres Gepäcks werden Ihnen 
von BAWV PS 9 Flugbuchung zugeschickt. 
 
Ich verweise hier auch auf ein entsprechendes Merkblatt für die Beantragung von Flügen im 
Rahmen von Reisen mit Zusage der UKV und weitere Informationen auf der Intranet-Seite 
„Travel Management/Gemeinsame Reisestelle BMVg/BAWV“. Diesen Link können Sie über 
die Startseite des BAWV im Intranet erreichen. 
 
Hinweis zum Zahlungsnachweis, falls Sie das Flugticket selbst gezahlt haben: 
(Erlass BMVg - ES 257/ 98 - vom 02.11.1998)  

• Wenn Sie die Tickets mit Ihrer Kreditkarte bezahlt haben, legen Sie bitte einen Kreditkar-
tenauszug in Kopie vor. 

• Wenn Sie die Tickets bar bezahlt haben legen Sie bitte eine Quittung vor.  
 
Der Aufdruck auf Flugtickets bzw. auf Fahrscheinen reicht als Nachweis nicht 
aus. 

7.5. Bei Umzugsreise mit eigenem PKW werden erstattet 

• Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 BRKG für die mit dem eigenen PKW zurück-
gelegte verkehrsübliche Fahrstrecke (z. Zt. 0,20 EUR je km) ohne Begrenzung auf den 
Höchstbetrag, 

• Straßenbenutzungsgebühren, Fähr- oder Schiffspassagekosten für den PKW, 
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• Tage- und Übernachtungsgelder für die notwendige Reisedauer für Sie und mitgereiste 
Familienangehörige gem. §§ 6, 7 BRKG (Inland) bzw. § 3 ARV (Ausland). Als zumutbare 
Fahrleistung gelten ca. 750 km pro Tag. 

 
Erstattung bitte mit dem “Antrag auf Erstattung der Auslagen für die Umzugsreise gem. § 4 
Abs. 1 AUV“ beantragen (s. Anhang). 

8. Auslagen zur Erlangung einer Wohnung 

Sie erhalten die notwendigen und nachgewiesenen Mietvertragsabschluß-, Makler-, beim Ein- 
und Auszug anfallende Gutachtergebühren sowie vergleichbare Kosten zur Erlangung einer 
angemessenen Wohnung. Dazu gehören auch die Kosten für Garantieerklärungen und Bürg-
schaften. Notwendige Sicherheitsleistungen (Kautionen) erhalten Sie dann, wenn diese Ihre 
Dienstbezüge im Ausland für einen Monat - ohne Mietzuschuss und ohne Kaufkraftausgleich - 
überschreiten. Übersteigt die Höhe der Kaution nicht ein Monatsgehalt, können Sie beim Bun-
desamt für Wehrverwaltung einen unverzinslichen Gehaltsvorschuss beantragen. 
Liegt die Kaution über einem Monatsgehalt, können Sie den vollen Betrag formlos unter Bei-
fügung des Mietvertrages, aus der die Zahlung/Hinterlegung ersichtlich sein muss, bei Ihrer 
abrechnenden Stelle beantragen. 
Beachten sie aber bitte, dass dem Vermieter gegenüber bestehende Rückzahlungsansprüche 
an den Dienstherrn abgetreten werden müssen. Nimmt der Vermieter eine Kaution berechtig-
terweise in Anspruch, so müssen Sie den entsprechenden Betrag ebenfalls an den Dienst-
herrn zurückzahlen. 
Angemessen ist eine Wohnung grundsätzlich dann, wenn sie von der Lage und Ausstattung 
her den örtlichen Lebensverhältnissen entspricht. 
Ist die Kaution nach dem im Gastland geltenden Mietrecht auf einem Sparbuch zu hinterlegen, 
ist sie einschließlich evtl. angesparter Zinserträge zurückzuzahlen. 
 
Ziehen Sie in das Inland um, werden Ihnen auf Antrag die eventuell beim Auszug aus Ihrer 
Wohnung im Ausland notwendige und nachgewiesene Gutachterkosten erstattet.  
 
Die Erstattung beantragen Sie mit dem Formblatt „Antrag auf Erstattung der Auslagen zur Er-
langung einer Wohnung gem. § 6 AUV“ (s. Anhang). 

9. Mietentschädigung 

Die Miete wird Ihnen für die bisherige Wohnung im Ausland bis zu dem Zeitpunkt erstattet, zu 
dem Sie das Mietverhältnis mit Ihrem Vermieter frühestens lösen können; längstens jedoch für 
sechs Monate, für eine Wohnung im Ausland längstens für 9 Monate, wenn Sie für dieselbe 
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Zeit Miete für eine Unterkunft am neuen Wohnort zahlen müssen. Als Unterkunft am neuen 
Wohnort wird auch das Hotel anerkannt. 
Die Mietentschädigung kann Ihnen nicht für eine Zeit gewährt werden, für die Sie Leistungen 
nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung erhalten. 
 
Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für die Miete einer Garage. 
 
Haben Sie am neuen Dienstort im Ausland eine Wohnung angemietet und müssen Sie dafür 
aufgrund der besonderen örtlichen Gegebenheiten (angespannte Wohnungssituation) schon 
Miete zahlen, obwohl Sie in die Wohnung noch nicht einziehen können, wird Ihnen die Miete 
für längstens drei Monate erstattet. 
 
Voraussetzungen: 

• dass Sie für dieselbe Zeit Miete für die bisherige Wohnung oder eine vorübergehend be-
zogene Unterkunft (Hotel) am neuen Dienstort zahlen müssen  

• und die hierfür zuständige Stelle (Standortverwaltung, Bundeswehrverwaltungsstelle im 
Ausland, Botschaft) bescheinigt, dass die vorzeitige Anmietung nach Lage des Woh-
nungsmarktes am neuen Dienstort notwendig war.  

 

Mietentschädigung wird Ihnen für eine Wohnung oder Garage nicht gewährt, 
wenn Sie diese anderweitig vermietet haben oder anderweitig benutzen. 
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Sonderfälle 

10. Widerruf der Zusage der Umzugskostenvergütung 

Wird Ihre Umzugskostenzusage widerrufen, müssen Sie sofort die notwendigen Schritte ein-
leiten, um weitere unnötige Auslagen der Umzugsvorbereitung zu vermeiden. 
Sie haben, wenn Ihnen nicht innerhalb von sechs Monaten eine Umzugskostenvergütung für 
einen Umzug nach einem anderen Ort zugesagt wird, die Pauschvergütung (§ 10 AUV) und 
die Beiträge nach den §§ 11 und 12 AUV zurückzuzahlen, soweit Sie sie bis zur Bekanntgabe 
des Widerrufs der Zusage nicht bestimmungsgemäß verbraucht haben; die aus der Pausch-
vergütung und den Beiträgen beschafften Gegenstände haben Sie Ihrem Dienstherrn zur Ver-
fügung zu stellen. Wollen Sie diese Gegenstände behalten, haben Sie den Anschaffungswert 
zu erstatten (Nachweis durch Kaufbelege). Haben Sie den Widerruf der Umzugskostenzusage 
selbst zu vertreten, sind Sie verpflichtet, sämtliche zu Lasten des Bundes übernommenen Be-
träge zurückzuzahlen. 

11. Ortsumzüge in Sonderfällen am ausländischen Dienstort 

Ortsumzüge müssen vor Beginn des Umzugs beantragt und genehmigt sein. 
Ihren Antrag auf Genehmigung eines Ortsumzuges richten Sie: 

• bei erheblicher Gesundheitsgefährdung 

• bei erheblicher Sicherheitsgefährdung 

• bei auslandsspezifischen Besonderheiten 
an Ihre zuständige personalbearbeitende Dienststelle. 
 
Bei Umzügen aus gesundheitlichen Gründen muss die Notwendigkeit amts- oder vertrauens-
ärztlich bescheinigt sein. 

12. Rückführung aus Gefährdungsgründen 

Bei erheblicher Gefährdung am ausländischen Dienstort von Leben, Gesundheit oder Eigen-
tum des Berechtigten, kann die Rückführung Ihrer Familienangehörigen und Ihres Umzugsgu-
tes notwendig werden. In einem solchen Fall kann die oberste Dienstbehörde den Umfang der 
Umzugskostenvergütung in das Inland oder nach einem ausländischen Ort zusagen. Entspre-
chendes gilt für die Rückkehr zum Dienstort. 
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13. Wichtige umzugskostenrechtliche Vorschriften in einem Überblick 

• Bundesumzugskostengesetz - BUKG - vom 11.12.1990 (BGBl I S. 2682) i.d.F. vom 
24.02.1997 (BGBl I S. 322), 

• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesumzugskostengesetz (BUKGVwV) vom 
02.01.1991 (GMBl S. 65) i.d.F. vom 25.10.1999 (GMBl S. 787), 

• Auslandsumzugskostenverordnung - AUV - vom 04.05.1991 (BGBl I S. 1072) zuletzt ge-
ändert durch die vierte Verordnung zur Änderung der AUV vom 20.12.2001 (BGBl I S. 
4159), 

• Richtlinien des Auswärtigen Amts für die Vergabe und Abrechnung von Auslandsumzü-
gen - RLAU - vom 01.03.2000  

• Richtlinien des Auswärtigen Amts für die Erstattung der Transportversicherungskosten bei 
Auslandsumzügen - RLTV - vom 01.01.2002 
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II. BESOLDUNG  

Verantwortlich für die nachstehenden Erläuterungen ist das Referat PS 4 im BAWV 
 
Die Bezüge im Ausland setzen sich für Beamte, Angestellte und Arbeiter wie folgt zusammen: 

• Inlandsbezüge  

• Auslandszuschlag 

• Auslandskinderzuschlag 

• Mietzuschuss 
 
Zusätzlich wird ein Kaufkraftausgleich berücksichtigt.  

14. Kaufkraftausgleich (§§ 7 und 54 BBesG) 

Auf 60 % bzw. 65 % der Dienstbezüge (außer Mietzuschuss) erfolgt, wo nötig, ein Kaufkraft-
ausgleich. Er soll die Kaufkraft der Bezüge im ausländischen Lebensbereich sicherstellen, 
umgekehrt aber auch ungerechtfertigte Vorteile aus einer günstigeren Kaufkraft des EUR aus-
schließen (negativer Kaufkraftausgleich). Die Regelung geht von der Annahme aus, dass nur 
die o.a. prozentualen Anteile der Bezüge für die Lebensführung am Dienstort ausgegeben 
werden. 
Der Kaufkraftausgleich ergibt sich aus dem Vergleich der Preisniveaus der Bundesrepublik 
Deutschland und des Gastlandes unter Berücksichtigung des Wechselkurses. Er wird vom 
Statistischen Bundesamt nach einer gerichtlich bestätigten wissenschaftlichen Methode ermit-
telt. 
Die Federführung bei der Regelung des Kaufkraftausgleichs liegt seit dem 01.01.1990 beim 
AA, das mit dem BMF und BMI Einvernehmen herstellen muss. 

15. Auslandszuschlag (§ 55 BBesG) 

Der Auslandszuschlag beruht auf dem Prinzip der pauschalen Abgeltung der materiellen 
Mehraufwendungen sowie der immateriellen Belastungen am Auslandsdienstort. 
Die Zuteilung der Dienstorte im Ausland zu den Stufen des Auslandszuschlags erfolgt durch  
Rechtsverordnung. 
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16. Auslandskinderzuschlag (§ 56 BBesG) 

Auslandskinderzuschlag wird neben Kindergeld gewährt, wenn sich das Kind nicht nur vorü-
bergehend im Ausland aufhält. Ab dem 18. bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres wird die-
ser Zuschlag gezahlt, wenn sich das Kind in Schul- und Berufsausbildung befindet und Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz zusteht. Bitte rechtzeitig lückenlose Ausbildungs-
nachweise vorlegen. 

17. Mietzuschuss 

Der Mietzuschuss ist ein Bestandteil der Auslandsdienstbezüge und wird gewährt, wenn die 
Miete für den als notwendig anerkannten leeren Wohnraum 18 % der Inlandsdienstbezüge 
(Grundgehalt-/Vergütung, Familienzuschlag Stufe 1, Amts/Stellenzulage)  übersteigt. 

17.1. Rechtsgrundlagen 

• § 57 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), VMBl. 1999, Seite 14 ff 

• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BBesG (BBesGVwV), GMBl 1997, Nr. 22, Seite 
314 ff vom 11.7.1997 

• § 70 Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) Nr. 7 Sonderregelungen 2 e BAT; § 70 Mantel-
tarifvertrag für Arbeitnehmer des Bundes (MTB II). 

17.2. Voraussetzung 

Notwendig ist der Wohnraum, soweit er familiengerecht, angemessen und preisgünstig ist.  

• Familiengerecht ist die Wohnung, wenn außer den üblichen Nebenräumen und dem 
Wohn-/ Esszimmer für die Ehepartner und für jede weitere zum Haushalt gehörende un-
terhaltsberechtigte Person ein Schlafzimmer vorhanden ist. Kinder werden berücksichtigt, 
soweit für sie Anspruch auf Auslandskinderzuschlag besteht. 

• Angemessen ist die Wohnung, wenn sie nach Lage und Ausstattung den üblichen Le-
bensverhältnissen entspricht. Angemessen kann auch Wohnraum sein, der nicht den ei-
genen Vorstellungen (z.B. Einfamilienhaus, Innenstadtlage oder landschaftlich schöner 
Lage) entgegenkommt. Grundsätzlich sind auch andere Bauweisen und größere Entfer-
nungen in Kauf zu nehmen. 

• Preisgünstig ist die Wohnung, wenn zum Zeitpunkt des Dienstantritts das günstigste An-
gebot der Wohnraumbeschaffung genutzt wurde. Der Wohnungssuchende ist verpflichtet, 
alle Möglichkeiten auszunutzen, d.h. evtl. vorhandene Vermittlungsdienste in Anspruch zu 
nehmen, Zeitungsinserate zu lesen und selbst aufzugeben sowie Makler zu beauftragen. 
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Ihm obliegt später die Nachweispflicht, dass nach Lage des Wohnungsmarktes keine 
preisgünstigere Wohnung zur Anmietung frei war. 

17.3. Mietobergrenzen 

Für einige Auslandsdienstorte wurden Mietobergrenzen festgelegt; sie berücksichtigen die 
Dienststellung und den familiengerechten Wohnraum des Bediensteten. 
 
Besteht für den Dienstort im Ausland eine Mietobergrenzenregelung, wird die Miete bis zu der 
jeweiligen Mietobergrenze als zuschussfähig anerkannt. Das gilt auch, wenn die Größe des 
angemieteten Objektes (Wohnung/Haus) über den familiengerechten Wohnraum hinausgeht. 
 
Für folgende Auslandsdienstorte sind Mietobergrenzen festgelegt: 
 
Europa: 

Belgien Großbritan-
nien 

Italien Norwegen 

Brüssel Harefield Decimomannu Stavanger 
SHAPE High Wycombe Latina  
Tongeren London Neapel  
 Northwood Rom  
  Verona  
    
Dänemark Polen   

Karup  Stettin   
    
Frankreich Griechenland Niederlande Spanien 
Fontaine-
bleau 

Larissa Brunssum Madrid 

Le Luc  Eibergen  
Paris    
Straßburg    

 
USA: 

Fort 
Bliss/Texas 

Good-
year/Arizona 

Holloman/New 
Mexico 

Nor-
folk/Vorginia 

Pensaco-
la/Florida 

Reston/Virginia Sheppard/Wichita 
Falls/Texas 

Washington 
D.C. 

Kann der angemietete Wohnraum nur zum Teil als notwendig anerkannt werden (zu groß 
und/oder zu teuer), wird eine entsprechend gekürzte Miete bzw. der jeweilige Wert der Miet-
obergrenze der Berechnung des Mietzuschusses zugrunde gelegt. 
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17.4. Besonderheiten 

Mietzuschuss kann außerdem gewährt werden: 

• bei einer vorübergehend bezogenen Unterkunft (Hotel/Pension) 

• beim Kauf einer Wohnung/eines Hauses 

• für verbrauchsunabhängigen Mietnebenkosten, soweit sie nach dem Recht des Gastlan-
des vom Vermieter verlangt werden können. 

• Mieterhöhungen können berücksichtigt werden, soweit sie orts-/landesüblich und ange-
messen oder gesetzlich vorgeschrieben sind. 

• Bei Angehörigen der Besoldungsgruppe A 16 und höher sowie bei Militärgeistlichen und 
Lehrern wird ein häusliches Arbeitszimmer zu der notwendigen Wohnungsgröße hinzuge-
rechnet. 

• Zum leeren Wohnraum gehört auch eine Garage. Die Miete für eine zweite Garage kann 
ebenfalls berücksichtigt werden, wenn sich der Ehepartner ständig am Auslandsdienstort 
aufhält. 

17.5. Berechnung des Mietzuschusses 

Auf den nach Abzug des gesetzlichen Eigenanteils von der anerkannten Leerraummiete 
verbleibenden Differenzbetrag werden 90 Prozent erstattet. 
 
Beispiel: 
 
Miete: 1.200,00 € 
abzügl.Eigenanteil    350,00 €
 850,00 € 
 
davon 90 % Mietzuschuss 765,00 € 
 
Beträgt die hiernach verbleibende Mieteigenbelastung (Miete abzügl. Mietzuschuss) 

• bei Besoldungsempfängern der BesGrp A 1 - A 8, Angestellten der VergGrp BAT X- Vc 
sowie Arbeitern mehr als 20 % der Inlandsdienstbezüge/Inlandsvergütung, 

• bei Besoldungsempfänger der BesGrp A 9 und höher, Angestellten der VergGrp BAT Vb 
und höher mehr als 22 % der Inlandsdienstbezüge/Inlandsvergütung,  

wird der Mehrbetrag als Mietzuschuss erstattet. 
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17.6. Zuständigkeit für die Bewilligung des Mietzuschusses 

• In Ländern, in denen sich eine Bundeswehrverwaltungsstelle befindet, ist diese zuständig. 
Ausnahme: Bewilligungen für Militärattachés 

• Für alle anderen Dienstorte ist das Bundesamt für Wehrverwaltung zuständig. 
 
Berechnung und Zahlung des Mietzuschusses 

• erfolgt durch die Wehrbereichsverwaltung - Gebührniswesen -. 

18. Gehaltsvorschuss (allgemein) 

Gehaltsvorschuss für 

• den Erwerb von im Ausland benötigten Ausstattungsgegenständen 

• eine zu hinterlegende Mietkaution 

• eine zu leistende Mietvorauszahlung 

18.1. Grundlage 

• Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse bei der ersten bzw. erneuten Verwendung im Ausland: 
Erlass BMVg vom 21.12.1994 und 08.10.1997 – S II 4 (5) – Az: 21-12-23 

• Gehaltsvorschuss für die Hinterlegung einer Mietkaution bzw. zur Leistung einer Mietvor-
auszahlung : BMVg vom 23.01.1970 – VR IV 8 – Az: 21-30-00 (7), BMVg vom 13.05.1986 
– S II 4 – Az: 21-30-00 (3) und § 6 Abs. 1 Auslandsumzugskostenverordnung (AUV). 

18.2. Voraussetzung 

Versetzung, Kommandierung oder Abordnung ins Ausland mit einer Verwendungsdauer von 
mehr als 8 Monaten Dauer.  
 

Ausnahme: Keinen Gehaltsvorschuss erhalten Soldaten, die zum Wohnen in 
der Gemeinschaftsunterkunft verpflichtet sind (Möglichkeit der Befreiung!). 

 
Es ist zu bestätigen, dass der Gehaltsvorschuss in der beantragten Höhe erforderlich ist, weil 
durch die Beschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände aus Anlass der Auslandsver-
wendung Kosten entstehen, die den Ausstattungsbeitrag nach § 12 AUV übersteigen und die 
im übrigen nach dem Umzugskostenrecht nicht erstattungsfähig sind. 
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18.3. Höhe des Vorschusses 

Der unverzinsliche Gehaltsvorschuss bei der ersten Verwendung im Ausland mit Zusage der 
Umzugskostenvergütung (UKV) zum Erwerb von Ausstattungsgegenständen beträgt: 

• für Unverheiratete 1.533,88 € bzw. 613,55 € bei eingeschränkter Zusage der UKV, 

• für Verheiratete (deren Ehefrau mit an den ausländischen Dienstort umzieht) 2.556,46 € 
bzw. 1.022,58 € bei eingeschränkter Zusage der UKV. 

 
Wenn dies für den Antragsteller günstiger ist, kann der Vorschuss bis zur folgenden Höhe ge-
währt werden: 
 

Dotierung  

Ihres  

Dienstpostens 

Antragsteller Ehepartner Für Kinder bis 

zur Vollendung 

des 12. Lebens-

jahres 

Für Kinder nach 

Vollendung des 

12. Lebensjah-

res 

A   1 bis A   8 

 

A   9 bis A 10 

 

A 11 bis A 16 

B   1 bis B 11 

1.227,10 € 

 

1.687,26 € 

 

2.556,46 € 

1.227,10 € 

 

1.687,26 € 

 

2.556,46 € 

122,71 € 

 

168,73 € 

 

255,65 € 

184,07 € 

 

255,65 € 

 

383,47 € 

 
Bei eingeschränkter Zusage der UKV ist der Gehaltsvorschuss ebenfalls entsprechend redu-
ziert. 

18.4. Unverzinslicher Gehaltsvorschuss bei einer erneuten Auslandsverwendung 

Eine erneute Verwendung im Ausland steht der ersten Verwendung gleich, wenn eine In-
landsverwendung von mehr als 3 Jahren vorausgegangen ist. Bei einer vorausgegangenen 
Inlandsverwendung bis zu 3 Jahren oder wenn sich die erneute Verwendung im Ausland un-
mittelbar an eine frühere Verwendung anschließt, ist die vorstehende Tabelle nicht anzuwen-
den. Dann verbleibt es bei den Beträgen 1.533,88 € bzw. 613,55 € und 2.556,46 € bzw. 
1.022,58 €. 

18.5. Gehaltsvorschuss für eine Mietkaution oder Mietvorauszahlung 

• Der Gehaltsvorschuss für eine zu hinterlegende Mietkaution wird bis zur Höhe der Kaution 
(Basis: mietzuschussfähige Miete) gewährt, soweit die Mietkaution die Dienstbezüge im 



27 

Ausland für einen Monat – ohne Mietzuschuss und ohne Kaufkraftausgleich – nicht über-
schreitet. 

• Der Gehaltsvorschuss für eine zu leistende Mietvorauszahlung wird in Höhe des vollen 
Betrages gewährt (Basis: mietzuschussfähige Miete). 

 
Zuständigkeit: 
Der Gehaltsvorschuss wird vom Bundesamt für Wehrverwaltung bewilligt und von der zustän-
digen Wehrbereichsverwaltung/Gebührniswesen auf das Gehaltskonto überwiesen. 
 
Fordert der Vermieter eine Mietvorauszahlung in Landeswährung, kann für Angehörige der 
MilAttStäbe im Rahmen einer Einzelabsprache mit dem Bundesamt für Wehrverwaltung auch 
eine Auszahlung im Rahmen einer Auftragszahlung durch die Botschaft getätigt werden. 
 
Bei unverzinslichen Gehaltsvorschüssen von mehr als 26.000,- € ist die Zustimmung des 
Bundesministeriums der Verteidigung erforderlich. Diese wird vom Bundesamt für Wehrver-
waltung eingeholt. 

18.6. Rückzahlung 

Der Gehaltsvorschuss aus Anlass der ersten Verwendung im Ausland ist während der Aus-
landsverwendung in maximal 19 Monatsraten (mit 6 tilgungsfreien Monaten zu Beginn der 
Zahlung) zu tilgen. 
Der Gehaltsvorschuss aus Anlass der erneuten Verwendung im Ausland ist in 10 Monatsraten 
zu tilgen. 
Der Nachweis einer zweckentsprechenden Verwendung des Gehaltsvorschusses nach Nr. 2 
Abs. 2 der Vorschussrichtlinien (VMBl 1976 S. 22) kann verlangt werden. 
 
Der Gehaltsvorschuss für eine Mietkaution muss während der Auslandsverwendung in maxi-
mal 20 Monatsraten, der Gehaltsvorschuss für eine Mietvorauszahlung während des Voraus-
zahlungszeitraumes getilgt werden. 
 
Bei vorzeitiger Beendigung der Auslandsverwendung sowie bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses ist der noch nicht getilgte Vorschuss in einer Summe zurückzuzahlen. Der Restbe-
trag wird von den Dienstbezügen einbehalten. 
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19. Gehaltsvorschuss (USA) 

Gehaltsvorschuss für 

• den Erwerb von im Ausland benötigten Ausstattungsgegenständen 

• eine zu hinterlegende Mietkaution 

• eine zu leistende Mietvorauszahlung 

19.1. Grundlage 

Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse bei der ersten bzw. erneuten Verwendung im Ausland: 

• BMVg vom 21.12.1994 und 08.10.1997 – S II 4 (5) – Az: 21-12-23 Gehaltsvorschuss für 
die Hinterlegung einer Mietkaution bzw. zur Leistung einer Mietvorauszahlung:  

• BMVg vom 23.01.1970 – VR IV 8 – Az: 21-30-00 (7), BMVg vom 13.05.1986 – S II 4 – Az: 
21-30-00 (3) und § 6 Abs. 1 Auslandsumzugskostenverordnung (AUV). 

19.2. Voraussetzung 

Versetzung, Kommandierung oder Abordnung ins Ausland mit einer Verwendungsdauer von 
mehr als 8 Monaten Dauer (Gehaltsvorschuss mit einer Verwendungsdauer bis zu 8 Monaten 
siehe unten).  
 

Ausnahme: Keinen Gehaltsvorschuss erhalten Soldaten die zum Wohnen in 
der Gemeinschaftsunterkunft verpflichtet sind (Möglichkeit der Befreiung!). 

 
Es ist zu bestätigen, dass der Gehaltsvorschuss in der beantragten Höhe erforderlich ist, weil 
durch die Beschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände aus Anlass der Auslandsver-
wendung Kosten entstehen, die den Ausstattungsbeitrag nach § 12 AUV übersteigen und die 
im übrigen nach dem Umzugskostenrecht nicht erstattungsfähig sind. 

19.3. Höhe des Vorschusses 

Der unverzinsliche Gehaltsvorschuss bei der ersten Verwendung im Ausland mit Zusage der 
Umzugskostenvergütung (UKV) zum Erwerb von Ausstattungsgegenständen beträgt: 

• für Unverheiratete 1.533,88 € bzw. 613,55 € bei eingeschränkter Zusage der UKV, 

• für Verheiratete (deren Ehefrau mit an den ausländischen Dienstort umzieht) 2.556,46 € 
bzw. 1.022,58 € bei eingeschränkter Zusage der UKV. 
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Wenn dies für den Antragsteller günstiger ist, kann der Vorschuss bis zur folgenden Höhe ge-
währt werden.  
 

Dotierung  

Ihres  

Dienstpostens 

Antragsteller Ehepartner Für Kinder bis zur 

Vollendung des 12. 

Lebensjahres 

Für Kinder 

nach Vollen-

dung des 12. 

Lebensjahres 

A   1 bis A   8 

 

A   9 bis A 10 

 

A 11 bis A 16 

B   1 bis B 11 

1.227,10 € 

 

1.687,26 € 

 

2.556,46 € 

1.227,10 € 

 

1.687,26 € 

 

2.556,46 € 

122,71 € 

 

168,73 € 

 

255,65 € 

184,07 € 

 

255,65 € 

 

383,47 € 

 
Bei eingeschränkter Zusage der UKV ist der Gehaltsvorschuss ebenfalls entsprechend redu-
ziert. 

19.4. Unverzinslicher Gehaltsvorschuss bei einer erneuten Auslandsverwendung 

Eine erneute Verwendung im Ausland steht der ersten Verwendung gleich, wenn eine In-
landsverwendung von mehr als 3 Jahren vorausgegangen ist. Bei einer vorausgegangenen 
Inlandsverwendung bis zu 3 Jahren oder wenn sich die erneute Verwendung im Ausland un-
mittelbar an eine frühere Verwendung anschließt, ist die vorstehende Tabelle nicht anzuwen-
den. Dann verbleibt es bei den Beträgen 1.533,88 € bzw. 613,55 € und 2.556,46 € bzw. 
1.022,58 €. 

19.5. Gehaltsvorschuss für eine Mietkaution oder Mietvorauszahlung 

• Der Gehaltsvorschuss für eine zu hinterlegende Mietkaution wird bis zur Höhe der Kaution 
(Basis: mietzuschussfähige Miete) gewährt, soweit die Mietkaution die Dienstbezüge im 
Ausland für einen Monat – ohne Mietzuschuss und ohne Kaufkraftausgleich – nicht über-
schreitet. 

• Der Gehaltsvorschuss für eine zu leistende Mietvorauszahlung wird in Höhe des vollen 
Betrages gewährt (Basis: mietzuschussfähige Miete). 

 
Zuständigkeit 
Der Gehaltsvorschuss wird vom Bundesamt für Wehrverwaltung bewilligt und von der zustän-
digen Wehrbereichsverwaltung/Gebührniswesen auf das Gehaltskonto überwiesen. 
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Fordert der Vermieter eine Mietvorauszahlung in Landeswährung, kann für Angehörige der 
MilAttStäbe im Rahmen einer Einzelabsprache mit dem Bundesamt für Wehrverwaltung auch 
eine Auszahlung im Rahmen einer Auftragszahlung durch die Botschaft getätigt werden. 
 
Bei unverzinslichen Gehaltsvorschüssen von mehr als 26.000,- € ist die Zustimmung des 
Bundesministeriums der Verteidigung erforderlich. Diese wird vom Bundesamt für Wehrver-
waltung eingeholt. 

19.6. Rückzahlung 

Der Gehaltsvorschuss aus Anlass der ersten Verwendung im Ausland ist während der Aus-
landsverwendung in maximal 19 Monatsraten (mit 6 tilgungsfreien Monaten zu Beginn der 
Zahlung) zu tilgen. 
Der Gehaltsvorschuss aus Anlass der erneuten Verwendung im Ausland ist in 10 Monatsraten 
zu tilgen. 
Der Nachweis einer zweckentsprechenden Verwendung des Gehaltsvorschusses nach Nr. 2 
Abs. 2 der Vorschussrichtlinien (VMBl 1976 S. 22) kann verlangt werden. 
 
Der Gehaltsvorschuss für eine Mietkaution muss während der Auslandsverwendung in maxi-
mal 20 Monatsraten, der Gehaltsvorschuss für eine Mietvorauszahlung während des Voraus-
zahlungszeitraumes getilgt werden. 
 
Bei vorzeitiger Beendigung der Auslandsverwendung sowie bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses ist der noch nicht getilgte Vorschuss in einer Summe zurückzuzahlen. Der Restbe-
trag wird von den Dienstbezügen einbehalten. 

19.7. Besonderheiten bei eingeschränkter Zusage der UKV  

Gehaltsvorschuss bei einer Verwendungsdauer von bis zu 8 bzw. bis zu 24 Mo-
naten: 

• Gehaltsvorschuss zur Anschaffung eines Kfz, wenn dies aufgrund der örtlichen Verhält-
nisse und wegen Fehlens dienstlicher oder regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel 
sowie der Dauer der Auslandsverwendung notwendig ist und das Kfz deshalb alsbald 
nach dem Dienstantritt beschafft wird. 

• Gehaltsvorschuss für Kautionszahlungen aus Anlass der Wohnraumbeschaffung und des 
Anschlusses an Versorgungsleitungen (Strom, Heizung, Wasser usw.) bei notwendiger 
Selbstunterbringung, wenn eine angemessene (mietzuschussfähig anerkannte) Wohnung 
ohne Kautionszahlung nicht erhältlich ist. 

 
Grundlagen 

• Erlass BMVg vom 07.11.2002 – PSZ III 7 – Az. 21-30-00 
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Höhe des Vorschusses 
Bis zu 2.556,46 € für die Anschaffung eines Kfz. Für eine Kautionszahlungen bis zur Höhe der 
Kaution. 
 
Zuständigkeit 
Anträge mit entsprechenden Nachweisen und der Kommandierungsverfügung sind an die  
Bundeswehrverwaltungsstelle in den USA und Kanada, 11150 Sunrise Valley Drive, Reston 
VA 22091, bzw. an die zuständige Außenstelle zu richten. 
Die zweckentsprechende Verwendung ist nach der Vorschussgewährung innerhalb von 4 
Wochen nachzuweisen. 
 
Rückzahlung 
Die Rückzahlung wird von der bewilligenden Stelle festgesetzt und erfolgt in monatlichen Ra-
ten zu mindestens 100,- € für jeden Anlass. 
Solange Vorschüsse nicht getilgt sind, sind Sie verpflichtet, den Erlös aus dem Wiederverkauf 
des Kraftfahrzeuges und/oder die zurückfließenden Kautionszahlungen der Bundeswehrver-
waltungsstelle anzuzeigen und den Betrag ganz bzw. bis zur Höhe der noch nicht getilgten 
Vorschussleistung dort einzuzahlen. 
Bei Beendigung Ihrer Auslandsverwendung sind die noch nicht getilgten Beträge in einer 
Summe zurückzuzahlen. 
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20. Auslandstrennungsgeld/Aufwandsentschädigung 

20.1. Grundlagen 

• Bundesumzugskostengesetz 

• Auslandstrennungsgeldverordnung (VMBl 1998, Seite 211 ff) 

• Ausführungsbestimmungen zur ATGV (VMBl 1991, S. 361 ff) 

• Aufwandsentschädigungsrichtlinie (VMBl 1998, S. 216 ff) 

• GMBl 2000 S. 355 ff 

20.2. Voraussetzung 

Auslandstrennungsgeld (ATG) und Aufwandsentschädigung (AE) können gewährt werden in 
Fällen doppelter Haushaltsführung aus Anlass von dienstlichen Maßnahmen (Auslandseinsät-
ze/Beendigung von Auslandseinsätzen). 
Die Zahlung erfolgt zusätzlich zu den Dienstbezügen/der Vergütung/dem Lohn. 
 
Bei fehlender oder eingeschränkter Zusage der UKV: 
Berechtigte, die mit in § 4 Absatz 1 ATGV genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft 
leben, erhalten ATG/AE bei getrennter Haushaltsführung. 

20.3. Höhe 

Die Höhe des ATG/ der AE ergibt sich aus dem Trennungstagegeldsatz (Inland) sowie der 
Miete (abzüglich Mietzuschuss) am ausländischen Dienstort und einer pauschalen Abgeltung 
für auslandsdienstortbezogene Grundmehrkosten. 
Die genaue Höhe des zustehenden ATG/der AE kann bei der zuständigen besoldungszahlen-
den Wehrbereichsverwaltung (WBV) – Gebührniswesen - erfragt werden. 
 
Zusätzlich kann für jeweils 3 Monate ATG/AE–Bezug eine Reisebeihilfe für eine Heimfahrt 
gewährt werden; an Stelle des Antragstellers kann auch eine Reise durch einen berücksichti-
gungsfähigen Angehörigen (z.B. Ehefrau) durchgeführt werden. 

20.4. Zuständigkeit 

Bei fehlender oder eingeschränkter Zusage der UKV erfolgt die ATG/AE-Bewilligung durch die 
für die Besoldung zuständige WBV – Gebührniswesen -. 
 
Die Berechnung und Zahlung erfolgt durch die WBV - Gebührniswesen -. 
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20.5. Hinweise und Besonderheiten 

Ausschlussfrist: 
ATG/AE ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Jahren zu beantragen; Fristbeginn ist der 
Tag des Dienstantritts. 
 

Alleinstehende (Ledige, Geschiedene, Verwitwete, getrennt Lebende) haben 
grundsätzlich keinen ATG/AE–Anspruch 

Ausnahme: AE möglich bei unvermeidbaren Mietkosten am bisherigen ausländischen 
Dienstort unter Beibehaltung dieser Wohnung bei Wohnungsmangel im Inland. 
 
Antragstellung 
Der ATG/AE-Antrag ist ausgefüllt der entsprechenden Bewilligungsbehörde WBV - Gebühr-
niswesen - zusammen mit dem 1. Forderungsnachweis bei einer gewünschten Abschlagszah-
lung vorzulegen. 
Bei voller Zusage der UKV ist bei Wohnungsmangel eine entsprechende Stellungnahme zum 
Wohnungsmangel der Bundeswehrverwaltungsstelle/Standortverwaltung/Botschaft oder bei 
zwingenden persönlichen Umzugshinderungsgründen ein entsprechender Nachweis (z.B. 
Schulbescheinigung) dem Antrag beizufügen. 
Ein Antrag auf Weiterbewilligung von ATG/AE ist ebenfalls bei der Bewilligungsbehörde zu 
stellen. 
Die Forderungsnachweise für Auslandstrennungsgeld sind nach Ablauf eines Kalendermonats 
der Wehrbereichsverwaltung - Gebührniswesen - zuzuleiten. 
 
Keine Auslandsdienstbezüge 
Erhält der Betreffende keine Auslandsdienstbezüge, kann durch die entsendende Dienststelle 
ATG gem. § 12 Abs. 7 ATGV gewährt werden. 
 
Krisenbedingtes ATG 
Bei außergewöhnlichen Verhältnissen im Ausland (Krieg, Unruhen) kann gem. § 12 Abs. 8 
ATGV durch die oberste Dienstbehörde ATG gewährt werden. 
 
Vorwegumzug 
Bei einem Vorwegumzug der Familienangehörigen an den neuen Dienstort (einschl. Einzugs-
gebiet) kann bei getrennter Haushaltsführung ATG/AE bis längstens 3 Monate gewährt wer-
den. 
 
Pendelentschädigung 
Bei täglicher Rückkehr zum Wohnort kann Fahrkostenerstattung und Gewährung von Verpfle-
gungszuschuss bis zur Höhe des ansonsten zu gewährenden ATG erfolgen. 
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Die Bewilligung, Berechnung und Zahlung erfolgt durch die entsprechende Bundeswehrver-
waltungsstelle (BWVSt); ist keine BWVSt eingerichtet, ist das Bundesamt für Wehrverwaltung 
zuständig. 
 
Reisebeihilfe  
Für je 3 Monate des Bezugs von ATG/AE kann eine Reisebeihilfe gewährt werden; Fahrkos-
ten werden nicht erstattet, wenn dienstliche Beförderungsmittel benutzt werden können. Be-
willigung, Berechnung und Zahlung erfolgen durch die BWVSt bei dienstlichen Maßnahmen 
vom Inland ins Ausland; bei fehlender BWVSt und bei dienstlichen Maßnahmen vom Ausland 
ins Inland ist das Bundesamt für Wehrverwaltung für die Gewährung von Reisebeihilfen zu-
ständig. 
 
Bei einem notwendigen Familienheimflug kann die Flugbuchung des Bundesamtes für Wehr-
verwaltung mit der Buchung und Bezahlung des Fluges beauftragt werden. 
 
Lehrer 
Die in den Bundesdienst abgeordneten Lehrer (Landesbedienstete) haben keinen Anspruch 
auf ATG/AE wegen eines Vorwegumzuges der Familienangehörigen an den neuen ausländi-
schen Dienstort. 
 
Ausscheiden aus dem Dienst 
In den Fällen einer Zusage der UKV nach § 19 Auslandsumzugskostenverordnung (AUV) be-
steht kein ATG/AE-Anspruch. 

21. Auslandsschulbeihilfe 

21.1. Grundlage 

Grundlage für die Gewährung von Auslandsschulbeihilfe ist die: 

• „Verwaltungsvorschrift über die Zahlung von Schul- und Kinderreisebeihilfen an Angehöri-
ge des Auswärtigen Dienstes im Ausland“ (VMBl. 2002 S. 445 ff). 

Auslandsschulbeihilfe ist ein Zuschuss des Dienstherrn zu den Mehrkosten für die Schulaus-
bildung Ihrer Kinder im Ausland. 

21.2. Anspruch 

Auslandsschulbeihilfe steht zu für Kinder, die sich in der allgemeinen Schulausbildung - längs-
tens bis zum Abitur oder vergleichbarer Abschluss im Ausland - (also nicht in der Berufsaus-
bildung!) befinden und für die Auslandskinderzuschlag nach § 56 Bundesbesoldungsgesetz 
gewährt wird. 
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Nicht alle von den Schulen geforderte Zahlungen sind erstattungsfähig. Erstattet werden die 
Kosten für Schulgeld, Aufnahmegebühr, Schulbücher, Schuluniform (keine Sportbekleidung) 
unter Anrechnung eines Eigenanteils bis zu 100,- € (Höchstbetrag) pro Kind und Schuljahr. 
Für die Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 der Grundschule gelten folgende in Abzug zu brin-
gende Eigenanteile: Klasse 1 45,- € 
    Klasse 2 84,- € 
    Klasse 3 94,- € 
    Klasse 4 94,- €. 
 
Fahrkosten bei einer einfachen Entfernung ab 5 km zwischen Schule und Wohnung sind nur 
insoweit erstattungsfähig, als sie den Betrag übersteigen, der in Berlin für ein Schülerticket im 
Rahmen eines Jahresabonnements nach dem jeweils geltenden Tarif des Verkehrsverbundes 
Berlin-Brandenburg (VBB) zu entrichten wäre. 
Keine Auslandsschulbeihilfe gibt es für die meisten Dinge, die auch außerhalb der Schule gut 
zu gebrauchen sind, wie Taschenrechner, Schreibmaschine, allgemeine Verbrauchsmateria-
lien, nicht vorgeschriebene Literatur etc.. 
Umzugsbedingter Nachhilfeunterricht wird unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen der 
Umzugskostenabrechnung erstattet. Sprechen Sie hierüber mit dem zuständigen Sachbear-
beiter des Bundesamtes für Wehrverwaltung - Referat PS 5 oder Bundesverwaltungsstelle. 

21.3. Abrechnung 

Der Antrag kann erst am Ende eines Schuljahres gestellt werden. Da zu diesem Zeitpunkt mit 
einem hohen Antragsaufkommen zu rechnen ist, verzögert sich die Abrechnung erfahrungs-
gemäß. Deshalb empfehlen wir, bereits zu Beginn des Schuljahres einen Abschlag zu bean-
tragen. 
Abschlag und Endabrechnung sind bei der zuständigen Bundeswehrverwaltungsstelle oder, 
falls keine vorhanden ist, direkt beim Bundesamt für Wehrverwaltung zu beantragen. 
Die Ausschlussfrist beträgt ein Jahr nach Ende des Schuljahres. 
 
Vorzulegende Unterlagen: 
Bei der Endabrechnung ist darauf zu achten, dass alle entstandenen Aufwendungen im Origi-
nal belegt sind. 
Daher sind dem Endantrag beizufügen: 

•  Quittung über Schulgeld 

•  Quittung Mietzahlung 

•  Quittung Gebühren 

•  Schulbücherliste 

•  Quittung über Schulbücher mit Titelangabe 
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•  Fahrkostenbelege 

•  Schuluniformliste 

•  Quittung über Uniformteile 

21.4. Besonderheiten 

Befindet sich am ausländischen Dienstort eine Deutsche Schule, wird Schulbeihilfe bis zur 
Höhe der notwendigen Aufwendungen für diese Schule gewährt, auch dann, wenn das Kind 
eine andere Schule besucht. 
Befindet sich am ausländischen Dienstort keine deutsche Schule, wird Auslandsschulbeihilfe 
nur bis zur Höhe der notwendigen Aufwendungen für den Besuch der kostengünstigsten ge-
eigneten zumutbaren Schule bezahlt; dieses ist in der Regel eine öffentliche und somit kos-
tenneutrale Schule. 
Nur wenn sich am neuen Dienstort oder in dessen Nähe keine deutsche Schule befindet und 
das Kind deshalb seine Schulausbildung im Inland fortsetzt, steht Auslandsschulbeihilfe für 
Unterkunfts- und Verpflegungskosten zu. Die Unterbringung des Kindes im eigenen Haus /in 
einer Eigentumswohnung ist nicht beihilfefähig. 
Soll das Kind nach Ihrem Umzug das laufende Schuljahr in der bisherigen Schule (im In- oder 
Ausland) beenden, steht ebenfalls Auslandsschulbeihilfe einschließlich der Unterkunfts- und 
Verpflegungskosten zu. Unter der Voraussetzung, dass das Kind an der bisherigen Schule 
verbleibt, gilt dieses auch, wenn die gymnasiale Oberstufe abgeschlossen werden soll. 
Die Auslandsschulbeihilfe zu den Unterkunfts- und Verpflegungskosten wird nur bis zum Um-
zug gewährt, wenn feststeht, dass nach dem Umzug der tägliche Besuch der bisherigen 
Schule vom Elternhaus aus möglich bzw. zumutbar ist oder der Schulwechsel auf die neue 
Schule nach Bekanntgabe der Versetzung, aber vor Ihrem Wirksamwerden erfolgte. 
Bei Unterkunfts- und Verpflegungskosten werden 80 Prozent der notwendigen und angemes-
senen Aufwendungen erstattet. 
Bei Internatsunterbringung werden 80 Prozent der Internatskosten erstattet. Der augenblickli-
che Berechnungshöchstsatz liegt aber bei 1.285,- € monatlich. 
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22. Kinderreisebeihilfe 

22.1. Grundlage 

Grundlage für die Gewährung einer Kinderreisebeihilfe ist die: 

• Verwaltungsvorschrift über die Zahlung von Schul- und Kinderreisebeihilfen an Angehöri-
ge des Auswärtigen Dienstes im Ausland (VMBl 2002 S. 445 ff). 

Kinderreisebeihilfe ist ein Zuschuss zu den Kosten einer Reise Ihres Kindes von dessen Aus-
bildungsort im Inland zu Ihrem Dienstort im Ausland oder umgekehrt von Ihrem Dienstort im 
Ausland zum Ausbildungsort im Inland. 

22.2. Anspruch 

Kinderreisebeihilfe wird grundsätzlich nur für die Kinder gewährt, für die Sie Auslandskinder-
zuschlag gem. § 56 Bundesbesoldungsgesetz erhalten. Der Kreis der Berechtigten ist gegen-
über der Auslandsschulbeihilfe jedoch erweitert. Bitte erkundigen Sie sich für Ihren Einzelfall 
bei der Bundeswehrverwaltungsstelle oder beim Bundesamt für Wehrverwaltung. 
Kinderreisebeihilfen gibt es für zwei Besuchsreisen pro Kalenderjahr/Kind. Darüber hinaus 
wird Kinderreisebeihilfe auch zu einfachen Reisen zur Aufnahme, Fortsetzung oder Beendi-
gung der Ausbildung (unter bestimmten Voraussetzungen auch zur Aufnahme einer Berufstä-
tigkeit) gewährt. 
 
Kann das Kind eine oder beide Reisen im Kalenderjahr nicht wahrnehmen, werden ersatzwei-
se und im Kostenrahmen der Kinderreisebeihilfe auch Reisebeihilfen für jeweils einen Eltern-
teil je fiktive Reise des Kindes gezahlt; d.h. der reisende Elternteil muss Flug-/ Fahrkostener-
mäßigungen für sein Kind ( z.B. Studentenrabatte, Schülertarife etc.) gegen sich gelten las-
sen. Mit der Reise eines Elternteils zu zwei oder mehr Kindern, die an einem gemeinsamen 
Aufenthalts-/Wohnort leben, gelten die Reiseansprüche dieser Kinder als abgegolten. 
Der Reiseantritt darf nicht in die letzten 3 Monate der Ausbildung des Kindes oder Ihrer Aus-
landsverwendung fallen. 
Kinderreisebeihilfe wird ferner grundsätzlich nicht in einem Zeitraum gezahlt, in dem der be-
rechtigte Elternteil als Auslandstrennungsgeldempfänger Anspruch auf Reisebeihilfen für Fa-
milienheimfahrten nach § 13 Auslandstrennungsgeldverordnung hat, da hier der Zweck der 
Familienzusammenführung bereits erfüllt ist. 
 
Die Beihilfe wird auf der Grundlage der Fahrkosten in der billigsten Beförderungsart und -
klasse berechnet. Dabei werden auch Fahrkostenermäßigungen und Sondertarife mitberück-
sichtigt. Wenn möglich, sind Flugzeuge der Bundeswehr zu nutzen. Auch wenn bei Linienflug-
zeugen die billigste Klasse ausgebucht war, wird der Billigtarif bei der Abrechnung zugrunde 
gelegt. 
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Wenn die Einkünfte des Kindes als Auszubildender den jährlich zulässigen Grenzbetrag nach 
§ 32 Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz übersteigen, wird ein Eigenanteil von 168,- € in 
Abzug gebracht. 

22.3. Abrechnung 

Reisen, die mit Bundeswehrflugzeugen durchgeführt werden, sind vorher vom Bundesamt für 
Wehrverwaltung zu genehmigen. Dieses gilt auch für Reisen mit Linienflugzeugen, für die das 
Bundesamt für Wehrverwaltung die Flugtickets bereitstellt. 
Der „Antrag auf Gewährung einer Kinderreisebeihilfe“ ist daher rechtzeitig vor Reiseantritt 
(spätestens 6 Wochen vorher) ggf. über Ihre Bundeswehrverwaltungsstelle an das Bundesamt 
für Wehrverwaltung zu richten. 
 
Von hier erhalten Sie dann einen Bewilligungsbescheid und Ihr Kind die Mitteilung, wie die 
Flugreise durchzuführen ist. Nach Abschluss der Reise ist die „Zusammenstellung der Reise-
kosten“ zur Endabrechnung beim Bundesamt für Wehrverwaltung einzureichen. 
 
Führt das Kind Reisen mit Bahn oder PKW durch, genügt es, nach Abschluss der Reise den 
„Antrag auf Gewährung der Kinderreisebeihilfe“ mit der „Zusammenstellung der Reisekosten“ 
zur Abrechnung über Ihre Bundeswehrverwaltungsstelle beim Bundesamt für Wehrverwaltung 
einzureichen. Die entsprechenden Belege sind beizufügen. 
 
Zu den Hauptreisezeiten kann sich die Bearbeitung Ihres Antrages erfahrungsgemäß verzö-
gern. Die zeitgerechte Bereitstellung von beantragten Flugkarten durch das Bundesamt für 
Wehrverwaltung ist jedoch sichergestellt. 
 
Die Kinderreisebeihilfe muss innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Beendigung der Reise 
beantragt sein. 

22.4. Besonderheiten 

Der Mitflug von Kindern im Bundeswehrflugzeug ist bis zum vollendeten 14. Lebensjahr nur in 
Begleitung erlaubt. Ein begleitender Elternteil erhält keine Reisebeihilfe, aber die kostenfreie 
Mitflugerlaubnis im Bundeswehrflugzeug. 
 
Für Ihren Sohn, der als Wehrpflichtiger seinen Grundwehrdienst leistet, kann keine Kinderrei-
sebeihilfe gewährt werden. Ansprüche dieses Personenkreises werden nach anderen Vor-
schriften abgegolten (siehe hierzu VMBl 1990 S. 322 „Familienheimfahrten für Wehrsoldemp-
fänger“). 
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23. Kindergartenbeihilfe 

23.1. Grundlage 

Grundlage für die Gewährung einer Kindergartenbeihilfe ist die: 

• „Verwaltungsvorschrift über die Zahlung von Schul- und Kinderreisebeihilfen an Angehöri-
ge des Auswärtigen Dienstes im Ausland“ (VMBl 2002, S. 445 ff). 

Kindergartenbeihilfe ist ein Zuschuss des Dienstherrn zu den Aufwendungen für den Besuch 
eines Kindergartens im Ausland. 

23.2. Anspruch 

Frühestens ab dem Monat, in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet, wird „Schulbeihilfe“ 
zu den Kindergartengebühren gezahlt. Voraussetzung hierfür ist die Gewährung von Aus-
landskinderzuschlag nach § 56 Bundesbesoldungsgesetz.  
Erstattet werden 100 Prozent der Kosten für Aufnahme- und Kindergartennebengebühren, je-
doch kein Verpflegungsgeld. Monatliche Gebühren sind erstattungsfähig, soweit sie den nach 
dem Gesetz des Landes Berlin über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern 
in städtischen Kindertagesstätten und in Tagespflege (Kita- und Tagespflegekostenbeteili-
gungsgesetz – KTKBG) in der jeweils geltenden Fassung ermittelten Elternbeitrag überstei-
gen. Der Elternbeitrag richtet sich in jedem Einzelfall nach dem Einkommen der Eltern. Über 
das Einkommen der Eltern ist eine „Verbindliche Erklärung“ (Formblatt) abzugeben. Bei der 
Einkommensermittlung sind u. a. die Inlandsdienstbezüge anzugeben. Die Auslandszulagen 
und -zuschläge gehören nicht dazu. 

23.3. Verfahren 

Der Antrag kann nach der Verwaltungsvorschrift (VwV) erst am Ende des Kindergartenjahres 
gestellt werden. Da zu diesem Zeitpunkt mit einem hohen Antragsaufkommen zu rechnen ist, 
verzögert sich die Abrechnung erfahrungsgemäß. Deshalb empfehlen wir, bereits zu Beginn 
des Kindergartenjahres einen Abschlag zu beantragen. 
Abschlag und Endabrechnung sind bei der zuständigen Bundeswehrverwaltungsstelle, falls 
keine vorhanden ist, direkt beim Bundesamt für Wehrverwaltung zu beantragen. Die Aus-
schlussfrist beträgt ein Jahr nach Ende des Kindergartenjahres. 

23.4. Besonderheiten 

Beihilfefähig sind nur die Aufwendungen bis zur Höhe der Gebühren für den Besuch des kos-
tengünstigsten Kindergartens an Ihrem Dienst-/Wohnort. 
 
Bei einer einfachen Entfernung ab fünf Kilometer zwischen Kindergarten und Wohnung sind 
Fahrkosten (bis zu vier einfache Wegstreckenfahrten täglich) insoweit erstattungsfähig, als sie 
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den Betrag übersteigen, der in Berlin für ein Schülerticket im Rahmen eines Jahresabonne-
ments nach dem jeweils geltenden Tarif des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) zu 
entrichten wäre. 

24. Fahrkostenzuschuss zu Heimaturlaubsreisen 

24.1. Grundsatz 

Verbringt ein Berechtiger seinen Urlaub im Inland (Heimaturlaub), so erhält er unter Beach-
tung der folgenden Bedingungen für jedes Jahr des dienstlichen Aufenthalts einen Fahrkos-
tenzuschuss für eine Reise ins Inland. 
Das Jahr des dienstlichen Aufenthaltes beginnt mit dem Tag des Dienstantrittes am ausländi-
schen Dienstort. 

24.2. Rechtsgrundlagen 

• Verordnung über den Erholungs- und Heimaturlaub der in das Ausland entsandten Beam-
ten des Auswärtigen Dienstes (Heimaturlaubsverordnung - HUrlV) 

• Fünfte Verordnung zur Änderung urlaubsrechtlicher Vorschriften i.V.m. Erlass BMVg vom 
20.02.1991 - VR I 2 (2) - Az 17-02-31 

• Soldatenurlaubsverordnung (ZDv 14/5 - Teil F) i.V.m. Erlass BMVg vom 10.12.1990 - VR I 
1 - Az 16-35-02 

• Verwendung von Beamten und Arbeitnehmern auf Dienstposten der Bundeswehr im Aus-
land - VMBL 1991 S. 213; 1993 S. 96; 1994 S. 142 – 

24.3. Anspruchsberechtigter Personenkreis (Berechtigte) 

• Soldaten, 

• Beamte, 

• Arbeitnehmer, 

• Ehegatte, 

• Kinder, für die Kinderzuschlag nach § 56 Abs. 1 S. 1 Bundesbesoldungsgesetz gewährt 
wird, sowie 

• für die mit dem Berechtigten in häuslicher Gemeinschaft lebenden anderen Personen, für 
die beim Umzug Reisekostenvergütung gewährt würde, mit Ausnahme der Hausangestell-
ten. 
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24.4. Grundsätzliches 

Grundvoraussetzung ist ein genehmigter Urlaubsantrag. 
Der Fahrkostenzuschuss wird gezahlt, wenn der Aufenthalt im Inland mindestens zwei Wo-
chen dauert. Bei Soldaten ist zu beachten, dass zusätzlich genehmigte Reisetage nicht be-
rücksichtigt werden. Wird ein kürzerer Zeitraum in Deutschland verbracht, ist ein Zuschuss 
ausgeschlossen. 
Der Zuschuss wird nur einmal jährlich gezahlt. 
Der erste Fahrkostenzuschuss kann frühestens nach einem mindestens sechsmonatigen 
dienstlichen Aufenthalt am Auslandsdienstort gewährt werden. 

24.5. Zusammensetzung des Zuschusses 
Fahrkosten: 
Es werden nur die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Fahrkosten (unter Ausnut-
zung aller möglichen Fahrpreisermäßigungen) erstattet, höchstens jedoch 

• bis zur Höhe der Kosten der 2. Bahnklasse oder 

• bei notwendigen Flugreisen bis zur Höhe der preisgünstigsten Flugmöglichkeit innerhalb 
der  niedrigsten Flugklasse (Flugkosten, die über den preisgünstigsten Tarif hinausge-
hen, sind selbst zu tragen); 

• zuzüglich der angemessenen Zu- und Abgangskosten vom ausländischen Dienstort zum 
Urlaubsort im Inland, höchstens jedoch bis zum Sitz der für Sie zuständigen personalbe-
arbeitenden Dienststelle im Inland. 

 
Zur Durchführung von Heimaturlaubsreisen sind Luftfahrzeuge der Bundeswehr zu 
nutzen. 
 
Bei einem notwendigen Familienheimflug kann das Bundesamt für Wehrverwaltung  
PS 9 – Flugbuchung- bzw. die zuständige Bundeswehrverwaltungsstelle im Ausland mit der 
Buchung und Bezahlung des Fluges beauftragt werden. 
 
Sonstige Kosten: 
 
Als Gepäckkosten werden die nachgewiesenen notwendigen Kosten für unbegleitetes Rei-
segepäck bis zu 20 kg je Person nach dem billigsten Tarif berücksichtigt. Insgesamt werden 
für Hin- und Rückreise die Kosten für 40 kg unbegleitetes Gepäck erstattet, unabhängig da-
von, wie Sie das Gepäck auf Hin- und Rückreise aufteilen. 
Speditionsaufträge der Rahmenvertragsfirma sind vorrangig zu nutzen und können beim Bun-
desamt für Wehrverwaltung – PS 4 (BAWV – PS 4) bzw. bei der Bundeswehrverwaltungsstel-
le USA/Ca. in Reston und der Außenstelle in Holloman beantragt werden. Die Rahmenver-
tragsfirma befördert aufgrund der Speditionsaufträge des BAWV/der BWVSt mittels Lufttrans-
port und im Haus zu Haus Verkehr ab/bis Absender/- Materialbereitstellungsort in Deutsch-
land bis/ab Empfänger im Ausland (weltweit). 
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Sonstige Gebühren (hierzu gehören bei Flugreisen neben den Airway-Bill auch die Hand-
linggebühren) können bezahlt werden. 
 
Andere Kosten (z.B. Versicherungs-, Lager-, An- und Abtransportkosten, Zollauslösekosten), 
werden jedoch nicht erstattet.  

24.6. Ausschlussfrist 

Der Fahrkostenzuschuss ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr bei der zuständi-
gen Stelle schriftlich zu beantragen.  
Die Frist beginnt am Tage nach Beendigung der Heimaturlaubsreise.  

24.7. Zuständigkeiten 

I. in Ländern, in denen eine BWVSt bzw. eine Außenstelle einer BWVSt eingerichtet ist, ist der 
Antrag auf Gewährung eines Fahrkostenzuschusses zur Heimaturlaubsreise mit den Original-
belegen über die entstandenen Kosten und der Urlaubsgenehmigung an diese Stelle zu rich-
ten. 
 
II. In Ländern ohne BWVSt/Außenstelle einer BWVSt ist der Antrag auf Gewährung eines 
Fahrkostenzuschusses zur Heimaturlaubsreise mit den Originalbelegen über die entstande-
nen Kosten und der Urlaubsgenehmigung an das Bundesamt für Wehrverwaltung (BAWV) – 
PS 4 zu richten. 
 
III. Angehörige der Militärattachestäbe, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland bei der NATO/OSZE sowie des Güteprüfdienstes (Ausland) und der Deutschen 
Beratergruppen der Bundesrepublik Deutschland werden vom BAWV – PS 4 abgerechnet. 
Der Antrag auf Gewährung eines Fahrkostenzuschusses zur Heimaturlaubsreise ist mit den 
Originalbelegen über die entstandenen Kosten und der Urlaubsgenehmigung bei dieser Stelle 
zu stellen. 
 
Hinweis zum Zahlungsnachweis, falls Sie das Flugticket selbst gezahlt haben: 
(Erlass BMVg - ES 257/ 98 - vom 02.11.1998)  

• Wenn Sie die Tickets mit Ihrer Kreditkarte bezahlt haben, legen Sie bitte einen Kreditkar-
tenauszug in Kopie vor. 

• Wenn Sie die Tickets bar bezahlt haben legen Sie bitte eine Quittung vor.  
 
Der Aufdruck auf Flugtickets bzw. auf Fahrscheinen reicht als Nachweis nicht 
aus. 
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24.8. Anmerkungen 
Fahrkostenzuschuss wird nicht gewährt: 

• wenn ein Anspruch auf Reisebeihilfen für Heimfahrten gem. § 13 Auslandstrennungs-
geldverordnung besteht oder 

• die Dauer des Auslandsaufenthaltes von vornherein auf einen Zeitraum von weniger 
als einem Jahr begrenzt ist, oder 

• wenn kein Jahr des dienstlichen Aufenthaltes mehr vollendet wird. 
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III. BEIHILFEN 

25. Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen (übriges 
Ausland) 

25.1. Grundlagen 

• Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen (BhV) vom 10.07.1995 (VMBl 
1995, S. 289 ff.), 

• Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen für Bedienstete im Ausland 
(BhV-Ausl.) vom 10.07.1995 (VMBl 1995, S. 352 ff.) 

25.2. Beihilfeanspruch 

Alle ins Ausland versetzten bzw. mit Zusage der Umzugskostenvergütung kommandier-
ten/abgeordneten Mitarbeiter/Soldaten haben Anspruch wie folgt: 

• zivile Mitarbeiter der Bundeswehr für sich und ihre Familienangehörigen, 

• Soldaten (nur für ihre Angehörigen). 

25.3. Bemessungssätze 

• für den Bediensteten 50 % (ab 2 Kinder 70%) 

• für den Ehepartner 70% 

• für Kinder   80% 
der beihilfefähigen Aufwendungen. 
 
Für die nach deutschem Recht in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherten, 
entsandten Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis bis zum 28.02.1999 begründet worden ist, 
erhöht sich der Bemessungssatz für die im Ausland entstehenden, nach Anrechnung der Kas-
senleistung verbleibenden Aufwendungen auf 100% der beihilfefähigen Aufwendungen. 
 
Dies trifft nicht für Familienangehörige zu, die selbst aufgrund eines Beschäftigungsverhält-
nisses in Deutschland in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind. 
Auf die Notwendigkeit der Ausstellung eines europäischen Krankenscheins (E-Schein) durch 
die deutsche Krankenversicherung wird hingewiesen. Der E-Schein dient zur Anmeldung bei 
der ausländischen, aushelfenden Partnerkrankenkasse. 



45 

 
Im Ausland entstandene Aufwendungen werden nach Ortsüblichkeit und Angemessenheit des 
Gastlandes als beihilfefähig anerkannt. Dies gilt nicht für die in den BhV festgelegten Höchst-
beträge. 
Bei Behandlungen in Deutschland finden die Begrenzungsregelungen der Gebührenordnun-
gen (GOÄ, GOZ) Anwendung. Pflichtversicherte erhalten im Inland bis auf wenige Ausnah-
men keine Beihilfe. 

25.4. Beihilfefähigkeit von Aufwendungen 

• Aus Anlass einer Erkrankung sind wie in Deutschland beihilfefähig die Aufwendungen für: 

• ärztliche u. zahnärztliche Leistungen, 

• Leistungen eines Heilpraktikers, 

• schriftlich verordnete Heilmittel, 

• schriftlich angeordnete Heilbehandlungen, 

• die Beschaffung, Reparatur, Ersatz, Betrieb und Unterhaltung schriftlich verordneter 

• Hilfsmittel, 

• Krankenhausleistungen, 

• eine Familien- und Haushaltshilfe, 

• Beförderungskosten, 

• Unterkunft bei notwendiger auswärtiger ambulanter Behandlung. 
 
Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen, die für den Ehegatten entstanden sind, wenn der Ge-
samtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 Einkommensteuergesetz) des Ehegatten im Vorvorka-
lenderjahr vor Stellung des Beihilfeantrages 18.000,00 € übersteigt. 
 
Hat der Ehegatte keine Einkünfte mehr und der Antragsteller erklärt, dass im laufenden Ka-
lenderjahr die Einkommensgrenze 18.000,00 €) nicht überschritten wird, kann unter dem Vor-
behalt des Widerrufs eine Beihilfe bereits im laufenden Kalenderjahr gewährt werden. (Der 
Nachweis hierfür wird zu Beginn des folgenden Kalenderjahres gefordert werden). 
 
Für eine Reihe von Fällen ist die vorherige Beantragung und Anerkennung der Beihilfefähig-
keit durch die Festsetzungsstelle erforderlich: 

• Behandlungen der tiefenpsychologisch fundierten und der analytischen Psychotherapie 
(besonderes Antragsverfahren), 

• Aufwendungen für bestimmte Behandlungsmethoden, 

• Sanatoriumsbehandlung und Heilkur (besonderes Antragsverfahren), 



46 

• Beförderungskosten anlässlich einer Behandlung/Entbindung außerhalb des Gastlandes, 
wenn eine notwendige medizinische Versorgung im Gastland nicht gewährleistet ist. Bei-
hilfefähig sind die Kosten der Beförderung zum nächstgelegenen geeigneten Behand-
lungsort, wenn die Festsetzungsstelle diese vorher anerkannt hat, es sei denn, dass eine 
sofortige Behandlung (Notfall) notwendig war. Die Anerkennung der Beihilfefähigkeit ist 
rechtzeitig formlos bei der Festsetzungsstelle zu beantragen. Die erforderlichen ärztlichen 
Unterlagen sind beizufügen. Beihilfefähig sind nur die Kosten für die niedrigste Beförde-
rungsklasse eines regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittels auf dem preis-
günstigsten Reiseweg unter Berücksichtigung möglicher Fahrpreisermäßigungen (hier: 
insbesondere auch der Mitflug). Höhere Beförderungskosten werden nur berücksichtigt, 
wenn sie unvermeidbar waren. 

• Aufwendungen, die während eines nicht dienstlichen Aufenthaltes außerhalb des Gast-
landes im Ausland entstehen, sind nur insoweit und bis zu der Höhe beihilfefähig, wie sie 
bei Behandlung im Gastland entstanden und beihilfefähig gewesen wären. Wenn Urlaub 
vor oder nach der Auslandsverwendung im Ausland verbracht wird, gelten die deutschen 
Gebührenordnungen. In diesen Fällen wird dringend der Abschluss einer zusätzlichen 
Krankenversicherung empfohlen. 

25.5. Zuständigkeit 

Mit Dienstantritt im Ausland wechselt die Zuständigkeit für die Beihilfebearbeitung zum 

 

Bundesamt für Wehrverwaltung 
Postfach 2963 
53019 Bonn 
 

Übersendung der Anträge über die zuständige Bundeswehrverwaltungsstelle im Ausland. 

 

Für eine reibungslose Abwicklung sollten auf allen Belegen eindeutig 

• der Name des Arztes, 

• das Datum der Rechnung/Verordnung, 

• Name und Vorname des Patienten, 

• die Diagnose, 

• die ärztlich erbrachten Leistungen und 

• die verordneten Medikamente 

• erkennbar sein. 
 
Fremdwährungsbeträge sind in EURO umrechnen zu lassen. 
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Eine Beihilfe kann nur bewilligt werden, wenn der Antrag (200,00 € - Mindestgrenze beachten) 
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der ersten Ausstellung der Rechnung bei der Be-
schäftigungs- oder Festsetzungsstelle eingegangen ist.  
 
Für Auskünfte über Behandlungsmöglichkeiten, Ärzte, Krankenhäuser am ausländischen 
Dienstort stehen – soweit möglich – die jeweiligen Bundeswehrverwaltungsstellen zur Verfü-
gung. Andernfalls kann die Unterstützungsgruppe bzw. die jeweilige Botschaft angesprochen 
werden. 

26. Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen (USA) 

26.1. Grundlagen 

• Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen (BhV) vom 10.07.1995 (VMBl 
1995, S. 289 ff.), 

• Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen für Bedienstete im Ausland 
(BhV-Ausl.) vom 10.07.1995 (VMBl 1995, S. 352 ff.) 

26.2. Beihilfeanspruch 

Alle ins Ausland versetzten bzw. mit Zusage der Umzugskostenvergütung kommandier-
ten/abgeordneten Mitarbeiter/Soldaten haben Anspruch wie folgt: 

• zivile Mitarbeiter der Bundeswehr für sich und ihre Familienangehörigen, 

• Soldaten (nur für ihre Angehörigen). 

26.3. Bemessungssätze 

• für den Bediensteten 50 % (ab 2 Kinder 70%) 

• für den Ehepartner 70% 

• für Kinder   80% 
der beihilfefähigen Aufwendungen. 
 
Für die nach deutschem Recht in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherten, 
entsandten Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis bis zum 28.02.1999 begründet worden ist, 
erhöht sich der Bemessungssatz auf 100% der beihilfefähigen Aufwendungen. 
Dies trifft nicht für Familienangehörige zu, die selbst aufgrund eines Beschäftigungsverhält-
nisses in Deutschland in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind. 
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Im Ausland entstandene Aufwendungen werden nach Ortsüblichkeit und Angemessenheit des 
Gastlandes als beihilfefähig anerkannt. Dies gilt nicht für die in den BhV festgelegten Höchst-
beträge. 
Bei Behandlungen in Deutschland finden die Begrenzungsregelungen der Gebührenordnun-
gen Anwendung; Pflichtversichert erhalten im Inland bis auf wenige Ausnahmen keine Beihil-
fe. 

26.4. Beihilfefähigkeit von Aufwendungen 

Aus Anlass einer Erkrankung sind wie in Deutschland beihilfefähig die Aufwendungen für 

• ärztliche u. zahnärztliche Leistungen, 

• Leistungen eines Heilpraktikers, 

• schriftlich verordnete Heilmittel, 

• schriftlich angeordnete Heilbehandlungen, 

• die Beschaffung, Reparatur, Ersatz, Betrieb und Unterhaltung schriftlich verordneter Hilfs-
mittel, 

• Krankenhausleistungen, 

• eine Familien- und Haushaltshilfe, 

• Beförderungskosten, 

• Unterkunft bei notwendiger auswärtiger ambulanter Behandlung. 
 
Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen, die für den Ehegatten entstanden sind, wenn der Ge-
samtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 Einkommensteuergesetz) des Ehegatten im Vorvorka-
lenderjahr vor Stellung des Beihilfeantrages 18.000,00 € übersteigt. 
 
Hat der Ehegatte keine Einkünfte mehr und der Antragsteller erklärt, dass im laufenden Ka-
lenderjahr die Einkommensgrenze (18.000,00 €) nicht überschritten wird, kann unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs eine Beihilfe bereits im laufenden Kalenderjahr gewährt werden. (Der 
Nachweis hierfür wird zu Beginn des folgenden Kalenderjahres gefordert werden). 
 
Für eine Reihe von Fällen ist die vorherige Beantragung und Anerkennung der Beihilfefähig-
keit durch die Festsetzungsstelle erforderlich: 

• Behandlungen der tiefenpsychologisch fundierten und der analytischen Psychotherapie 
(besonderes Antragsverfahren), 

• Aufwendungen für bestimmte Behandlungsmethoden, 

• Sanatoriumsbehandlung und Heilkur (besonderes Antragsverfahren), 
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• Beförderungskosten anlässlich einer Behandlung/Entbindung außerhalb des Gastlandes, 
wenn eine notwendige medizinische Versorgung im Gastland nicht gewährleistet ist. Bei-
hilfefähig sind die Kosten der Beförderung zum nächstgelegenen geeigneten Behand-
lungsort, wenn die Festsetzungsstelle diese vorher anerkannt hat, es sei denn, dass eine 
sofortige Behandlung (Notfall) notwendig war. Die Anerkennung der Beihilfefähigkeit ist 
rechtzeitig formlos bei der Festsetzungsstelle zu beantragen. Die erforderlichen ärztlichen 
Unterlagen sind beizufügen. Beihilfefähig sind nur die Kosten für die niedrigste Beförde-
rungsklasse eines regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittels auf dem preis-
günstigsten Reiseweg unter Berücksichtigung möglicher Fahrpreisermäßigungen (hier: 
insbesondere auch der Mitflug). Höhere Beförderungskosten werden nur berücksichtigt, 
wenn sie unvermeidbar waren. 

 
Aufwendungen, die während eines nicht dienstlichen Aufenthaltes außerhalb des Gastlandes 
im Ausland entstehen, sind nur insoweit und bis zu der Höhe beihilfefähig, wie sie bei Behand-
lung im Gastland entstanden und beihilfefähig gewesen wären. Dies gilt insbesondere für 
Erholungs- und/oder Heimaturlaub (z.B. Stationierung in Kanada, privater Aufenthalt in den 
USA). Wenn Urlaub vor oder nach der Auslandsverwendung im Ausland verbracht wird, gel-
ten die deutschen Gebührenordnungen. In diesen Fällen wird dringend der Abschluss einer 
zusätzlichen Krankenversicherung empfohlen. 

26.5. Zuständigkeit 

Mit Dienstantritt in den USA oder Kanada wechselt die Zuständigkeit für die Beihilfebearbei-
tung zur 
Bundeswehrverwaltungsstelle in den USA und Kanada 
11150 Sunrise Valley Drive 
Reston, Virginia 22091 
 
Übersendung der Anträge ggf. über die Außenstellen. 
 
Für eine reibungslose Abwicklung sollten auf allen Belegen eindeutig 

• der Name des Arztes, 

• das Datum der Rechnung/Verordnung, 

• Name und Vorname des Patienten, 

• die Diagnose, 

• die ärztlich erbrachten Leistungen und 

• die verordneten Medikamente (Aufkleber von der Packung lösen und beifügen, bzw. sog. 
RX-Nr. angeben) 

erkennbar sein. 
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Eine Beihilfe kann nur bewilligt werden, wenn der Antrag (200,00 € - Mindestgrenze beachten) 
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der ersten Ausstellung der Rechnung bei der Be-
schäftigungs- oder Festsetzungsstelle eingegangen ist.  
Grundsätzlich wird die Beihilfe in € über die Bundeswehrkasse Bonn auf das Gehaltskonto 
überwiesen. Die Beihilfe kann jedoch auf Antrag auch in Landeswährung ausgezahlt werden. 
Eventuelle Kursverluste gehen dabei zu Lasten des Antragstellers. 

26.6. Besonderheiten 

Es wird dringend empfohlen, die private Krankenversicherung umgehend von der Auslands-
verwendung zu informieren und sich die Deckungszusage für den Bereich USA/Kanada 
schriftlich bestätigen zu lassen. 
 
Schwankende Wechselkurse können zu Vor- und Nachteilen führen. Da der Beihilfeanspruch 
in € besteht, werden Dollarbeträge vor der Festsetzung für 

• bezahlte Rechnungen zu dem am Zahltag der Rechnung 

• unbezahlte Rechnungen zu dem am Tage der Festsetzung der Beihilfe  
geltenden amtlichen Devisenkurs umgerechnet. 
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IV. SOZIALDIENST 

27. Was ist Sozialdienst? 

Der Sozialdienst der Wehrverwaltung hat die Aufgaben, u.a. 

• über Unterhaltssicherung, Arbeitsplatzschutz, versicherungs- u. versorgungsrechtliche 
Angelegenheiten zu informieren (Sozialberatung) und 

• bei persönlichen Problemen zu beraten (Sozialarbeit). 
 
Wo steht etwas darüber? 
Zum Thema „Aufgaben und Zuständigkeiten des Sozialdienstes“: VMBl 1983   S. 159 ff. 

27.1. Sozialberatung 

Wer wird beraten? 
Alle Mitarbeiter der Bundeswehr im Ausland und ihre Angehörigen. 
 
Worüber wird beraten? 

• Unterhaltssicherung 

• Arbeitsplatzschutz 

• unentgeltliche truppenärztliche Versorgung 

• Wehrdienstbeschädigung 

• Kindergeldrecht 

• Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung 

• Nachversicherung von Soldaten auf Zeit in der Rentenversicherung 

• Dienstzeit- und Beamtenversorgung 

• Dienstunfähigkeitsverfahren 

• Fürsorge in Todesfällen 

• Hinterbliebenenversorgung 
 
Wie wird beraten? 
durch: 

• Unterrichtung in der Truppe 

• persönliches Gespräch 
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• Formulierungshilfen bei Anträgen 

• Hausbesuche 

• Verhandlungen mit Behörden 
 

Beachte: 
- Besonders der Krankenversicherungsschutz sollte nicht voreilig aufgegeben werden, 
  hier könnten große Nachteile entstehen. 
- Anspruch auf Arbeitslosengeld sichern!  

 
 
Wer ist ihr Ansprechpartner?   
RAmtm Grünzig  
Tel.: 0228 / 947-104-645  
BwKz: 90-3430-104-645 
(evtl. Anrufbeantworter) 
 
Adresse: 
Bundesamt für Wehrverwaltung  
Postfach 2963   
53019 Bonn  

27.2. Sozialarbeit 

Wer wird beraten? 
Alle Mitarbeiter der Bundeswehr im Ausland und ihre Angehörigen. 
 
Wobei wird Hilfe angeboten? 
Insbesondere bei 

• persönlichen Konfliktsituationen 

• Familien-, Ehe- und Partnerproblemen 

• Kontakt- und Anpassungsschwierigkeiten 

• finanziellen Problemen 

• dienstlichen Schwierigkeiten 

• Schwierigkeiten bei Versetzung und vorzeitiger Entlassung 

• Alkohol- und Drogengefährdung 
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Wie wird geholfen? 

• Insbesondere durch 

• persönliche Gespräche 

• Familien- und Gruppengespräche 

• Abgabe fachlicher Stellungnahmen 

• Einleitung und Vermittlung von Nachbarschafts- und Kameradenhilfe, Erholungs- und 
Kurmaßnahmen, Therapien usw. 

• Hausbesuche 

• Sprechstunden (siehe Aushang) 
 
Ihre Probleme werden in jedem Fall vertraulich behandelt, auch gegenüber Ihren 
Vorgesetzten. 
 
 
Wer ist ihr Ansprechpartner?  
Frau Szpak-Schaaf 
Tel.: 0228 / 947-104-637 
BwKz: 90-3430-104-637 

(evtl. Anrufbeantworter) 
 
Adresse: 
Bundesamt für Wehrverwaltung  
Postfach 2963 
53019 Bonn 
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V. A N H A N G 

 
 
Anschriftenverzeichnis 
 
Richtlinien des Auswärtigen Amtes für die Vergabe und Abrechnung von Auslandsum-
zügen (RLAU) vom 01.03.2000 
 
Richtlinien des Auswärtigen Amts für die Erstattung der Transportversicherungskosten 
beim Auslandsumzügen (RLTV) vom 01.01.2002 
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